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WER · WAS · WIE · WO · WANN
Sprechzeiten

Bürgermeister Wolfgang Lahl, nach Vereinbarung 
Telefon (0 71 57) 12 90-1 40

Ortsvorsteher Thomas Müller 
Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Ortsvorsteher Volker Goldmann 
Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung
Montag: 8.30 bis 15.00 Uhr 
 durchgehend
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitags: 8.30 bis 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Breitenstein
Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 95

Ortsverwaltung Neuweiler
Montag, Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 10.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 91

Bürgertelefon
(0 71 57) 12 90-0

Flüchtlings-/Integrationsbeauftragte
Colleen Viehrig, Telefon (01 75) 5 77 99 48
E-Mail:  colleen.viehrig@weil-im-schoenbuch.de

Cornelia Kreuzer, Telefon (01 51) 12 48 97 75 
E-Mail: cornelia.kreuzer@holzgerlingen.de

Sprechzeiten im Lachental
Dienstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Voranmeldung.

Internet
http://www.weil-im-schoenbuch.de

Mail
bettina.heldmaier@weil-im-schoenbuch.de

Forstrevier
Donnerstag 16.30 bis 18.00 Uhr 
 Pforte Rathaus

Wertstoffhof

Weil im Schönbuch
Carl-Zeiss-Straße 12

Öffnungszeiten:
Mittwoch/Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr

Mülltelefon/Beratung
Telefon (0 70 31) 6 63-15 50

Inhaltsverzeichnis Seite

Amtliche Bekanntmachungen ................................. 5
Gemeindeverwaltung informiert .............................. 5
Kirchen ................................................................... 13
Schulen .................................................................. 10
Soziale Dienste .......................................................11
SWA/Begegnungsstätte ........................................ 10
Vereine ................................................................... 18

Ärztliche Notfallpraxen
an den Wochenenden
Notfallpraxis Filder: Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden,
Telefon (07 11) 6 01 30 60
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag ab 19.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag von 8.00 Uhr bis
23.00 Uhr:
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Notfallpraxis Sindelfingen:
Arthur-Gruber-Str. 70, Tel.: 116 117
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochen-
enden und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:   
Kostenfreie Rufnummer 11 61 17. 
Montag–Freitag 9.00–19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von nieder-
gelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für ge-
setzliche Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer: 01806-070711

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Zentrale Notfallpraxis an der   
Universitätsklinik Tübingen

Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer (01806) 070711

Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis am   
Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 19.00 bis 22.30 Uhr
Sa. und Feiertage: 8.30 bis 22.00 Uhr
So. 8.30 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Zahnärzlicher Notdienst
Der zahnhärztliche Notfalldienst ist zu erfragen un-
ter der Telefonnummer (0711) 7877-722.

Notrufe
Feuer 112

Polizei 110

Polizeiposten (0 70 31) 67 70 00 
Schönaich

Wasser/ENBW (08 00) 36 29-497

Strom/ENBW (08 00) 36 29-477

Gas/ENBW (08 00) 36 29-447

TV-Breitbandkabel/ (02 21) 
Unitymedia 46 61 91 00

Apothekenbereitschaft

Die Notdienstbereitschaft beginnt am an-
gegebenen Tag um 8.30 Uhr morgens und 
endet um 8.30 Uhr am folgenden Tag. 

Außerhalb der gesetzlichen Ladenschluss-
zeiten beträgt die Notdienstgebühr 2,50 Euro.

5. November 2020
Bahnhof-Apotheke Böblingen
Bahnhofstr. 19
71034 Böblingen (West)
Tel.: (0 70 31) 2 52 23

6. November 2020
Linden-Apotheke Schönbuch
Hauptstr. 53
71093 Weil im Schönbuch
Tel.: (0 71 57) 6 16 09

Atlas-Apotheke Dagersheim
Hauptstr. 11
71034 Böblingen
Tel.: (0 70 31) 67 13 30

7. November 2020
Waldburg-Apotheke Böblingen
Postplatz 14
71034 Böbingen (Ost)
Tel.: (0 70 31) 2 50 43

8. November 2020
Apotheke am Eichle in Schönaich
Holzgerlinger Str. 3
71101 Schönaich
Tel.: (0 70 31) 4 14 97 77

Rotbühl-Apotheke
Leonberger Str. 29
71063 Sindelfingen (Mitte)
Tel.: (0 70 31) 7 08 20

9. November 2020
Apotheke 42 Böblingen
Poststr. 42
71032 Böblingen (Ost)
Tel.: (0 70 31) 20 43 60

10. November 2020
Flora-Apotheke Weil
Hauptstr. 102
71093 Weil im Schönbuch
Tel.: (0 71 57) 6 33 30

Stern-Apotheke im Stern Center
Mercedesstr. 12
71063 Sindelfingen (Mitte)
Tel.: (0 70 31) 87 85 00

11. November 2020
Apotheke an der Schwabstraße
Schwabstr. 21
71032 Böblingen (Ost)
Tel.: (0 70 31) 22 40 85
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Keine gemeinsame Gedenkfeier am Volkstrauertag 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
normalerweise wäre um diese Zeit im Mitteilungsblatt eine Einladung zur 
gemeinsamen Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags erschienen. Eine 
Gedenkfeier, die aus Sicht der Gemeinde und aus meiner persönlichen Sicht einen 
hohen Stellenwert hat. Geht es doch nicht nur um das Gedenken an die 
millionenfachen Opfer von Krieg und Gewalt, sondern auch um die Folgerungen und 
Konsequenzen, die diese Ereignisse für unser heutiges, individuelles Leben haben. 
 
Leider besteht durch die momentane Corona-Pandemie grundsätzlich ein erhöhtes 
Infektionsrisiko. Die Altersstruktur der Gäste dieser Gedenkfeiern in den letzten 
Jahren erhöht die persönlichen Risiken noch. Deshalb habe ich mich schweren 
Herzens dazu entschieden, in diesem Jahr nicht zu einer öffentlichen Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag einzuladen, zumal die aktuellen Beschränkungen für Aufenthalte 
in der Öffentlichkeit dies ohnehin nicht zulassen. 
 
Statt dessen werde ich am Ehrenmal vor der Martinskirche ohne den Rahmen einer 
offiziellen Gedenkfeier einen Kranz niederlegen. 
 
Ich bitte um Verständnis für diese Absage der gemeinsamen Gedenkfeier, die mir 
nicht leicht gefallen ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Umstände im kommenden Jahr 
diese Gedenkfeier (so wie viele andere gemeinsame Veranstaltungen auch) wieder 
zulassen. 
 
Ihr 
 
 
 
 
Wolfgang Lahl 
Bürgermeister 

Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung

Die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung ist ein ambulanter Pflegedienst mit Pflegeteams in
den Gemeinden Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen und Weil im Schönbuch. Träger ist die

evangelische Kirchengemeinde Holzgerlingen.

Unser Team freut sich auf Ihre
Mitarbeit als

Pflegefachkraft (m/w/d)

mit einer Ausbildung als:

� Examinierte Gesundheits-und Krankenpfleger/in

� Examinierte Altenpfleger/in

� Altenpflegehelfer/in

� Arzthelfer/in oder

� Familienpfleger/in.

Sie

� arbeiten gerne mit pflegebedürftigen Menschen

� sind selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt

� besitzen einen Führerschein Klasse B (3)

� und sind Mitglied in einer christlichen Kirche

dann sind Sie bei uns richtig

Unser Angebot an Sie:

� eine fundierte Einarbeitung durch unser engagiertes Pflegeteam

� Arbeiten nach christlichen Grundwerten

� inner- und außerbetriebliche Fortbildungen

� Bezahlung nach KAO mit Jahressonderzahlung

� Zusatz Rentenversorgung

� Stellenumfang bis 50%

� Einstellung zum nächstmöglichen Termin mit unbefristetem Vertrag

Fühlen Sie sich angesprochen, dann wenden Sie sich an die Pflegedienstleitung Frau von Pupka – Lipinski
07031/68474-12 oder an die Geschäftsführung Frau Dieckmann 07031/68474-11 oder schicken Sie Ihre Bewerbung
direkt an die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung, Ziegelhofstraße 1, 71088 Holzgerlingen.

Gerne können Sie sich auch über unsere Homepage melden
www.dsst-schoenbuchlichtung.de

Es besteht auch immer die Möglichkeit eines Schnuppertages.
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Bilderbuchkino – jetzt online!
für Kinder ab 3 Jahren

„Kleines Schaf und große Wölfe“

Vom 23.11. bis 30.11.2020 ist das Video
in unserem YouTube-Kanal abrufbar.

Die Basteltüte zum Thema gibt es in der
Bücherei – nur solange der Vorrat reicht!

Marktplatz 2
71093 Weil im Schönbuch, Telefon: 07157 / 1290-136

Medientipp im November

von Büchereileiterin Tina Braun:

„Die Kackwurstfabrik“

und „Das Hotel zum Oberstübchen“

Die beiden Sachbücher sind sehr informativ und

bei Kindern ab 6 Jahren sehr beliebt.

„Die Kackwurstfabrik“ erklärt auf kindgerechte Art alles rund um

unsere Verdauung. Am Ende des Buches findet man noch

Antworten zu Fragen rund ums Thema, die vorher in den

Sachtexten aufkamen.

Im „Hotel zum Oberstübchen“ steckt viel Wissenswertes rund

ums Thema Gehirn.

Beide Bücher bieten interessante und teilweise verblüffende

Tatsachen – nicht nur für Kinder?!

Zwei tolle informative Sachbücher zu wichtigen Themen!

Meine Bewertung:�����

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Spendenaufruf

Für die deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland bittet der Volksbund Deutsche
Kriegsgräber-fürsorge e. V. um Ihre Spende.

Vor über 75 Jahren endete der 2. Weltkrieg. Mitteleuropa erlebt seither die längste Friedenszeit
seiner Geschichte. Insbesondere die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts
war so kurz, dass sie auch nur als die Phase der Zwischenkriegsjahre bezeichnet werden kann.

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges schwiegen zwar die Waffen, jedoch fand keine Aussöhnung
unter den verfeinden Völkern statt. Daher ist die Wurzel des 2. Weltkrieges vor allem auch in den
Folgen des 1. Weltkrieges zu suchen. Wo frühere Feinde jedoch zu Freunden werden, dort ist kein
Platz für Krieg.

Die Pflege von Kriegsgräbern ist deswegen nicht nur eine humanitäre Aufgabe. Sie stellt auch einen wichtigen und
nachhaltigen Beitrag zur Aussöhnung und somit zum Erhalt des Friedens dar.

Der Volksbund erfüllt diese Aufgabe in 46 Staaten. Aktuell betreut er die Ruhestätten von circa 2,8 Millionen deutschen
Kriegstoten auf 832 Kriegsgräberstätten. Seit der politischen Wende konnten mit dem Arbeitsschwerpunkt in Ost- und
Südosteuropa mehr als 950.000 Kriegstote geborgen und umgebettet werden.

Breite Anerkennung findet darüber hinaus die Jugendarbeit des Volksbundes. Sie ist seit jeher ein geeigneter Brückenbauer
internationaler Verständigung. Der Volksbund ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt seit 1953 als einziger
Kriegsgräberdienst eine eigene Jugend- und Schularbeit.

Bitte helfen Sie dem Volksbund durch Ihre Spende bei der Anlage und Pflege von Kriegsgräberstätten sowie beim Ausbau der
Jugendarbeit. Sie tragen so direkt zum Frieden in Europa bei.

Der Volksbund bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die wichtige Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge mit einer Spende zu unterstützen (BW Bank Stuttgart, IBAN: DE30 6005 0101 0002 6266 64, BIC:
SOLADEST600).
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Amtliche Bekanntmachungen

Kündigung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zur Trocknung und  
Entsorgung von entwässertem  
Klärschlamm aus der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung
vom 19. April 2005 mit den jeweiligen Änderungen in 
der aktuell gültigen Fassung

Der Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal  
mit Sitz in Schönaich,

vertreten durch den Verbandsvorsitzenden  
Bürgermeister Dr. Daniel Schamburek

(Zweckverband)
und die

Gemeinde Weil im Schönbuch,
vertreten durch den Bürgermeister Wolfgang Lahl

(Anlieferer)
kündigen die o.g. öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
im gegenseitigem Einvernehmen außerordentlich 
zum 31. Oktober 2020.
Grund für die Kündigung ist der Beitritt der o.g. Ver-
tragspartner als Gründungsmitglieder zum neuen 
Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen.
Mit dieser Kündigung erklärt sich der Zweckver-
band und der Anlieferer bereit, eine neue öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zum 1. Dezember 2020 
mit den bisherigen Konditionen abzuschließen mit 
einer maximalen Laufzeit bis zur Inbetriebnahme der 
Klärschlammverwertungsanlage in Böblingen. Dem 
Entwurf der neuen Vereinbarung, ursprünglich ab 
1. Januar 2021, jetzt ab 1. Dezember 2020, hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbands bereits 
in der Sitzung am 13. Juli 2020 zugestimmt.
Schönaich, 21. Oktober 2020 Weil im Schönbuch, 
20. Oktober 2020
gez. Dr. Daniel Schamburek gez. Wolfgang Lahl
Verbandsvorsitzender Bürgermeister
Zweckverband Gemeinde Weil im Schönbuch Grup-
penklärwerk Aichtal
Genehmigung der Kommunalaufsicht im  
Landratsamt Böblingen vom 28. Oktober 2020
Außerordentliche Kündigung der öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband 
Gruppenklärwerk Aichtal und der Gemeinde Weil im 
Schönbuch über die Trocknung und Entsorgung von 
entwässertem Klärschlamm zum 31. Oktober 2020:
Am 20. Oktober 2020 haben Sie im Rahmen Ihres, 
hier auf Grund einer Dringlichkeit zulässigen Eilent-
scheidungsrechts, eine außerordentliche Kündigung 
der o.g. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung be-
schlossen und die o.g. Vereinbarung zur Trocknung 
und Entsorgung von entwässertem Klärschlamm 
aus der öffentlichen Abwasserbeseitigung vom  
19. April 2005 in der aktuell gültigen Fassung zum 
31. Oktober 2020 gekündigt.
Die außerordentliche Kündigung ist notwendig, um 
dem neuen Zweckverband Klärschlammverwertung 
Böblingen (ZV KBB) als Gründungsmitglied im No-
vember beitreten zu können. Zum Beitrittszeitpunkt 
dürfen die Gründungsmitglieder keine anderweiti-
gen Verpflichtungen hinsichtlich der Trocknung und 
Entsorgung von Klärschlamm haben.

Die Kündigung ist als Aufhebung der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung i.S.d. § 25 Abs. 5 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung 
vom 15.12.2015 zu werten und durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde zu genehmigen. Es ergeht folgende
Entscheidung:
Wir genehmigen die außerordentliche Kündigung / 
Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zur Trocknung und Entsorgung von entwässertem 
Klärschlamm aus der öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung vom 19. April 2005 zwischen dem Zweckver-
band Gruppenklärwerk Aichtal und der Gemeinde 
Weil im Schönbuch gemäß § 25 Abs. 5 i.V.m. § 7 
Abs. 1 des Gesetzes für kommunale Zusammenar-

beit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974, 
zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änderung der 
GemO, des GKZ und anderer Gesetze vom 15. De-
zember 2015 (GBl. S. 1147).

Abwasserverband Schaichtal –  
Mitgliederversammlung
Sitz Dettenhausen
Einladung zu der am Montag, den 9. November 
2020, 19.00 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Det-
tenhausen, Sitzungssaal, stattfindenden Mitglie-
derversammlung des Abwasserverbands Schaichtal.

T a g e s o r d n u n g:
Öffentlich:
1. Mitteilungen der Verbandsverwaltung
2.  Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen 

Sitzung gefassten Beschlüsse
3.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2021
4. Änderung der Verbandssatzung
5.  Kündigung und Neuabschluss der öffent-

lich-rechtlichen Vereinbarung zur Trocknung und 
Entsorgung von entwässertem Klärschlamm

6. Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden
7. Anfragen durch die Verbandsvertreter
Thomas Engesser
Verbandsvorsitzender

Aus der Arbeit des Gemeinderats 
und der Ortschaftsräte

Der Ortschaftsrat Neuweiler  
informiert aus der Sitzung  
vom 15. Oktober 2020

Öffentliche Sitzung:
Bekanntgaben:
• Straßenverkauf der Bücherei Neuweiler am 

Backhaus 3. Oktober 2020
Völlig überwältigt wurden die Helfer des Straßenver-
kaufs, denn innerhalb von 47 Minuten wurden alle 83 
gebackenen Kraut- und Zwiebelkuchen restlos verkauft.
Für die ehrenamtliche Neuweiler Kinderbücherei ist 
dies die wichtigste Einnahmequelle um den jungen 
Kunden immer wieder neue und attraktive Bücher 
übers Jahr anbieten zu können.
• Sanierung der Schönbuchstrasse
Die Sanierung der Schönbuchstrasse wurde vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen.
Der Ortschaftsrat stimmt in der nächsten Sitzung 
noch über die Ausgestaltung der Bushaltestelle/ Bus-
wende an der Hennersdorfer Strasse sowie den mög-
lichen Durchgang zum Wohngebiet „Im Hättel“ ab.

Verschiedenes und Anfragen:
ORin Eisele möchte Informationen über den Stand 
der E-Ladestationen.
Hierzu teilt BM Lahl mit, dass der Gemeinderat vor den 
Sommerferien den Beschluss fasste eine Markterkun-
dung einzuziehen. Die Unterlagen hierzu sind im Rat-
haus eingegangen und werden nun weiter aufbereitet.
OR Brand spricht den angedachten Fußweg in den 
Hättel und die damit verbundene Widerspruchs-Un-
terschriftenaktion an. OV Goldmann teilt mit, dass 
vierzehn Anwohner darauf unterschrieben haben.
Eine nicht öffentliche Sitzung schloss sich an.
Für den Neuweiler Ortschaftsrat
Volker Goldmann
-Ortsvorsteher-

Die Gemeindeverwaltung
informiert

Zutritt zu den Rathäusern  
seit 2. November 2020 nur mit  
Terminvereinbarung
Um einen höheren Infektionsschutz für die Besu-
cher/-innen des Rathauses und für die Beschäftig-
ten zu erreichen können die Rathäuser in Weil im 
Schönbuch, Neuweiler und Breitenstein seit 2. No-
vember 2020 nur noch nach Vereinbarung eines Ter-
mins betreten werden.
Auf der Homepage der Gemeinde finden Sie die 
Ansprechpartner/-innen für Ihr Anliegen mit Telefon-
nummer und Mailadresse.
Wir bitten Sie generell zu prüfen, ob ein persönlicher 
Gang in eines der Rathäuser unbedingt notwendig 
ist. Vieles lässt sich telefonisch, per E-Mail oder über 
eines der Formulare auf unserer Homepage beantra-
gen oder regeln. Auch dies ist ein Weg, die Zahl der 
persönlichen Kontakte mit Menschen außerhalb des 
eigenen Haushalts zu reduzieren.

Grundsteuer und Gewerbesteuer 
werden wieder fällig
Die 4. Rate der Grundsteuer 2020 sowie die 4. Rate 
der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2020 sind am 
15. November 2020 zur Zahlung fällig.
Die Höhe der fällig werdenden Raten können Sie dem 
letzten zugestellten Steuerbescheid entnehmen.
Zur Vermeidung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mahngebühren und Säumniszuschläge bitten wir 
um fristgerechte Bezahlung der fälligen Beträge.
In diesem Zusammenhang weisen wir wieder auf die 
Vorteile des Abbuchungsverfahrens hin. Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge fallen hierbei erst gar 
nicht an.
Das Formular ist beim Steueramt erhältlich sowie 
auf unserer Homepage www.weil-im-schoenbuch.
de > Rathaus > Bürgerservice A-Z > Formulare A-Z 
> Einzugsermächtigung.

Arbeitsjubiläum  
in der Kita In der Röte
Am Montag gratulierte BM Wolfgang Lahl Frau Muh-
terem Yücel, die seit 20 Jahren in der Kita In der 
Röte als Reinigungskraft arbeitet.
Er dankte der Kollegin für ihren wichtigen Beitrag zu 
der Arbeit in der Kindertagesstätte. „Zum Gelingen 
einer guten Kinderbetreuung gehören nicht nur eine 
gute räumliche Ausstattung und gutes pädagogi-
sches Fachpersonal. Jemand muss sich auch darum 
kümmern, dass sich die Kinder, die Fachkräfte und 
auch die Eltern in sauberen Räumen wohlfühlen. Zu-
mal das Thema Hygiene in der momentanen Situati-
on nochmals eine höhere Bedeutung erhalten hat.“

V.l.: Carolin Sauter (Leitung), Claudia Fischer, Muh-
terem Yücel, BM Wolfgang LahlClaudia Fischer vom 
Personalrat dankte der Jubilarin im Namen der Kol-
leginnen und Kollegen für die gute und wichtige Ar-
beit. Der Dank der Gemeinde wurde mit einem bun-
ten Blumenstrauß unterstrichen.
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A AH A L
Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 

• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen

• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
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   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten

• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, Clubs, 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung

• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur

• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle

• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen

• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Neue Märkte nehmen am  
Projekt „Alte Streuobstsorten  
im Lebensmitteleinzelhandel“ teil
In den sechs Landkreisen des Schwäbischen 
Streuobstparadieses e.V. werden seit August in 
ausgewählten Märkten traditionelle Obstsorten von 
Streuobstwiesen angeboten. Das Obst stammt aus 
dem Vereinsgebiet und kommt auf kurzen Wegen di-
rekt von der Obstwiese zum Verbraucher.
So vielseitig wie das Streuobstparadies, so sind auch 
seine Apfelsorten. Insgesamt 22 verschiedene werden 
hiervon im Laufe des Projektes „Alte Sorten im Ein-
zelhandel“, in 19 Märkten der Region angeboten. Vom 
erfrischend säuerlichen der Champagner Renette, 
über aromatische Gewürzluiken bis hin zu saftig süßen 
Berner Rosenäpfeln, ergibt sich eine breite Vielfalt an 
Geschmäckern und Verwendungsmöglichkeiten. Es 
handelt sich hierbei nicht nur um großartige Tafeläpfel, 
sondern auch um wunderbare Most- und Backäpfel, 
mit denen sich Allerlei Köstlichkeiten zubereiten las-
sen. Ob klassisch als Apfelkuchen, Kompott und Mus, 
oder zum Verfeinern der Kürbisssuppe und des Kartof-
felsalates, das bleibt ganz Ihnen überlassen.
In den sechs Landkreisen des Streuobstparadieses 
waren seit Anfang des Projektes 15 Supermärkte be-
teiligt, nun kommen 4 weitere hinzu, welche ebenfalls 
ihr Angebot im Punkt Regionalität erweitern möchten.
Neu mit dabei sind die Märkte:
• Edeka Gebauer Göppingen in der Dieselstraße 13
• Edeka Kuhn in Balingen-Heselwangen und Balin-

gen-Frommern sowie
• Rewe Vietz in Sindelfingen/Maichingen.
In folgenden Märkten wird das Streuobst bereits 
seit August angeboten:
• EDEKA Hacker in Weil im Schönbuch,  

Waldenbuch, Altdorf und Grafenau-Döffingen
• REWE Fritz auf dem Flugfeld  

in Böblingen/Sindelfingen
• EDEKA Möck in Reutlingen-Hohbuch,  

Reutlingen-Betzenried und Gomaringen
• EDEKA Koch-Märkte in Rosenfeld,  

Balingen, Bisingen und Meßstetten
• EDEKA Koch in Schömberg
• EDEKA Gebauer in Geislingen und  

Filderstadt-Bonlanden
Eine Übersicht der teilnehmenden Märkte und der 
verfügbaren Sorten, sowie Rezeptidee gibt auf un-
serer Homepage unter: https://www.streuobstpara-
dies.de/Geniessen

 

 

Am Samstag, den 07.11.2020, sammelt 

die SpVgg Abt. Turnen ab 6.00 Uhr 

Altpapier jeglicher Art (Zeitungen, 

Zeitschriften, Broschüren usw.). 
 

Bitte stellen Sie die „blauen 

Altpapiertonnen“ bereit. 

 

 
 
 
 

Nachruf 
 
 
Die Gemeinde Weil im Schönbuch trauert um den ehemaligen Gemeinderat und 
zweiten stellvertretenden Bürgermeister 
 

Reinhold Hiller 

 
der am 28.10.2020 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. 
 
Reinhold Hiller gehörte beinahe 27 Jahre lang, von 1962 bis 1989 dem Gemeinderat 
an. 2 Jahre lang, von 1987 bis 1989, hatte er zusätzlich das Amt des zweiten 
stellvertretenden Bürgermeisters inne.  
 
Er war Gemeinderat in einem Zeitraum, in dem in den Gemeinden die Basis für die 
langfristigen Strukturen der öffentlichen Einrichtungen vorbereitet und geschaffen 
wurden. In der Gemeindereform wurde die Zusammenarbeit in den  neu gebildeten 
Gemeinden wie wir sie heute kennen in intensiven Beratungen und Diskussionen 
grundlegend festgelegt. Reinhold Hiller wurde wegen seiner langjährigen Erfahrung 
und wegen seiner sachlichen Herangehensweise sehr geschätzt. 
 
Die Gemeinde Weil im Schönbuch denkt an Reinhold Hiller in tiefer Trauer. Wir 
danken ihm für seinen vorbildlichen Einsatz für das Gemeinwohl und werden ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere tiefe Anteilnahme gilt seinen beiden 
Töchtern und deren Familien. 
 
Für den Gemeinderat und die Gemeinde Weil im Schönbuch 
 
 
 
Wolfgang Lahl 
Bürgermeister 

Weihnachten im 
Schuhkarton
Weihnachtsgeschenke für 
Millionen Kinder
„Weihnachten im Schuhkar-
ton®“ lädt zum 25. Mal zum 
Mitpacken ein.

Mehr als 8,5 Millionen Kinder durften sich in den ver-
gangenen Jahren über ein Geschenkpaket von „Weih-
nachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachi-
gen Raum freuen. In diesem Jahr lädt die christliche 
Organisation Samaritan‘s Purse (ehemals Geschenke 
der Hoffnung) zum 25. Mal zum Mitpacken ein. Verteilt 
werden die Päckchen der weltweiten Geschenkaktion 
an bedürftige Kinder in mehr als 100 Ländern.

Wer mitmachen möchte, kann entweder eigene 
Schuhkartons weihnachtlich gestalten, vorgefertigte 
Kartons unter jetzt-mitpacken.de bestellen oder in 
einer der Abgabestellen nach einem bereits bekleb-
ten Schuhkarton fragen.

Dann werden die Pakete mit neuen Geschenken für 
Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, 
fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Emp-
fohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, 
Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. 
Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt wer-
den sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuh-
karton.org zu finden. Pro beschenktem Kind wird 
eine Geldspende von zehn Euro empfohlen.
Wer keine Zeit zum Packen hat, kann ein Geschenk-
päckchen online auf die Reise schicken oder online 
spenden.
Die fertigen Päckchen können zu einer der folgen-
den Abgabestellen gebracht werden:
Weil im Schönbuch-Breitenstein:
Sonja Fernandez, Max-Planck-Str. 1
Holzgerlingen
Stadtbücherei, Böblinger Str. 28
Rathaus Infothek, Böblinger Str. 5-7
Fam. Withelm, Schönbuchstr. 23
Judith Maurer, Hinter den Weingärten 12
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Veröffentlichungen der  
Gemeinderatsfraktionen

Veröffentlichungen der  
Grünen-Fraktion

In der Gemeinderatssitzung am 20. Oktober 2020 
stellte der Polizeiposten Schönaich die Kriminali-
tätsstatistik 2019 vor. Danach liegt unsere Gemein-
de mit 306 Straftaten im guten Mittelfeld. Wir haben 
zudem eine überdurchschnittliche Aufklärungsquo-
te von 76 %. Betrugsfälle im Internet sind dabei 
die häufigsten Delikte. Der Anteil nichtdeutscher 
Tatverdächtiger ist recht hoch, ist aber gegenüber 
2018 von 56 Fällen auf 44 zurückgegangen und 
wird im Blick behalten. Im laufenden Jahr sind bis-
her Sachbeschädigungen durch Jugendliche im 
Bereich der Schule aufgefallen.
Zum Thema Wald informierten unser Revierförs-
ter Schwegler und Frau Radlinger vom Landrat-
samt. Regen zum richtigen Zeitpunkt habe den 
Borkenkäfer eingedämmt. Der Schönbuch stehe 
in der Klimaveränderung relativ gut da. Mit geziel-
ter Kalkung werden im Winter die Spätfolgen des 
sauren Regens bekämpft. Er hat zur Auswaschung 
von Nährstoffen geführt und zur Mobilisierung von 
Schwermetallen, die das Trinkwasser gefährden. 
Die Kosten trägt das Land zu 90 %.
Die Sanierung der Kläranlage wird fortgesetzt. 
Die Kosten von mehr als 2 Mio. Euro fallen in den 
Jahren 2021 und 2022 an und müssen in der Ge-
bührenkalkulation für das Abwasser berücksichtigt 
werden.
Ausführlich wurde die Sanierung der ca. 200 Jahre 
alten Sandsteinbrücke am Klingenstäffele disku-
tiert. Sie liegt im Schönbuch Richtung Kälberstel-
le an einem Wanderweg, der ehrenamtlich und 
hauptsächlich durch den Schwäbischen Albverein 
immer wieder in guten Zustand gebracht wurde. 
Erstmals übrigens vor 50 Jahren im Rahmen ei-
nes Europa-Projekts. Grund: Die einzigartige land-
schaftliche Situation. Wir Grünen hatten einen An-
trag vorgelegt, mit dem wir die ca. 130.000 Euro 
Kosten einer ingenieurmäßigen Erneuerung der 
Brücke unbedingt vermeiden wollten. Wir treten 
für eine Mitmachaktion ein, für die das Rathaus die 
Rahmenbedingungen schafft. Damit trafen wir den 
Nerv auch der anderen Fraktionen. Die Planungs-
kosten sollen zudem so gering wie möglich gehal-
ten werden.
Die UBW wies zusätzlich darauf hin, dass ein Bau-
stellenmanagement vermieden werden müsse, 
durch das die Waldstelle auf Jahre beschädigt wür-
de. Das Rathaus sucht nun einen Fachmann, der 
überdies eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern 
anleiten kann. Bei der Aktion soll die Freude an der 
Arbeit nicht zu kurz kommen.
Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat 
die Schaffung einer IT-Stelle für die Verwaltung, 
um den künftigen technologischen Anforderungen 
einer modernen Verwaltung personell gewachsen 
zu sein. Wir teilen die Erwartung von Gemeinderat 
Finger, dass dies letztlich zu einer Personalkosten-
ersparnis führen kann.
Evelyn Amrehn, Dorothee Belser und  
Konrad Heydenreich

www.krzbb.de

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen
antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer 
auf den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig 
 reagieren möchten,  verwenden Sie  unbedingt für 
jede Chiffre-Nummer  einen gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN

www.mach-dich-stark.net
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   Die WALDHAUS Jugendhilfe startet ein neues Projekt im Landkreis Böblingen: 

KIZ+ Hilfen aus einer Hand - Mehr Geld für Familien mit kleinem Einkommen  

    

   Das Waldhaus Projekt KiZ+ richtet sich an Eltern und Familien, die: 

 keine Leistungen vom Jobcenter bekommen  

 für mindestens ein im Haushalt lebendes Kind Kindergeld beziehen oder für dieses 

berechtigt sind. 

 ein kleines Einkommen haben (z.B. Arbeitslohn, Selbständigkeit oder Minijob, 

Arbeitslosengeld I, Elterngeld, BAföG, Erwerbsminderungsrente, Rente) 

 sich in besonderen Situationen befinden, wie z.B. Verdienstausfälle durch Kurzarbeit  

Worum geht es? 

KiZ+ hilft Ihnen, einen Überblick über bestehende Unterstützungsangebote zu bekommen und 

diese zu beantragen, wie z.B.:  

 Kinderzuschlag (KiZ) bis zu 185 € pro Kind 

 und/ oder Wohngeld 

 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)  

Gelder aus dem BuT sind gezielt für Ihre Kinder, zB: 

Übernahme der KiTa-Gebühren, Gelder für Schulbedarf, die Monatsfahrkarte, Nachhilfe, 

Mittagessen, Sportvereine oder Musikunterricht. 

 

KiZ+ bietet auch Hilfe bei der beruflichen Orientierung und bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf.  

 

Wir arbeiten mobil und bieten nach Bedarf unter der Berücksichtigung der Hygieneregeln auch 
Hausbesuche an. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

 

Ihre Ansprechpartner*innen im Landkreis Böblingen: 

 

Sindelfingen:  

Uli Mössinger, Mobil: 0151 7055 4633, E-Mail: moessinger@waldhaus-jugendhilfe.de  

 

Schönbuchlichtung/Herrenberg und Gäu:  

Christine Weinmann, Tel.: 07034 9317471, Mobil: 0151 7201 0976  

E-Mail: c.weinmann@waldhaus-jugendhilfe.de  
 

Leonberg:  

Heike Diekmann, Mobil: 0151 7201 2216, E-Mail: h.diekmann@waldhaus-jugendhilfe.de 

 

Das Projekt KiZ+ wird im Rahmen des Programms „Akti(F)-Aktiv für Familien und ihre Kinder“ durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  

HaustierregisterFINDEFIX

Mit der kostenlosen 
Registrierung bei FINDEFIX 
helfen wir Ihnen, Ihr 
Haustier schnell wieder 
in die Arme zu schließen, 
sollte Ihr Liebling einmal 
verschwinden.

www.fi ndefi x.com
Mehr erfahren unter

Die Jugendsozialarbeit 
informiert

JUGENDHAUS NEON
Seesteige 12, 71093 Weil im Schönbuch

Wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder Probleme 
zum Thema Jugend habt meldet euch gerne bei:

Jugendreferentin: Mahendra Scharf, (01 75) 9 33 77 16 
oder scharf@waldhaus-jugendhilfe.de

Ganztagesbetreuung GMS: Marielle Bohm und  
Lucrezia Cicciu, (01 72) 7 67 36 35  oder  
gtb-weil@waldhaus-jugendhilfe.de

Schulsozialarbeit GMS: Niko Bittner (01 72) 2 02 19 16 
oder ssa-weil@waldhaus-jugendhilfe.de

Jugendhaus NEON: Mahendra Scharf und  
Niko Bittner (Kontaktdaten siehe oben)

Ihr findet uns zusätzlich auf:
- Instagram @jugendsozialarbeitweil
-  Facebook Jugendhaus NEON und  

Mahendra Scharf Jugendreferat
- www.jugendsozialarbeit-weil.de

Fundsachen

Gefunden bzw. abgegeben wurden:
Eine Brille mir Sehstärke im Etui
Abzuholen bzw. zu erfragen auf dem Rathaus an der 
Pforte bei Frau Schelske

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Begegnungsstätte
Weil im Schönbuch

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren-
wohnanlage bedanken sich ganz herzlich, für den 
leckeren Mini-Hefezopf. Aufgrund der stark stei-
genden Infektionszahlen, wurde unter anderem, 
auch der Seniorenmittagstisch des Vereines Soziale 
Dienste und Betreuung e.V. abgesagt. Frau Binder 
hat es sich nicht nehmen lassen, unseren Bewoh-
nern „Stattdessen“ eine kleine Freude zu machen.

Unsere Heidi in Aktion

Bis auf Weiteres, sind alle Veranstaltungen in der 
Seniorenwohnanlage und Begegnungsstätte ab-
gesagt.
Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund.

Nachrichten Landratsamt

Corona Kategorie 1 oder 2
Infos zum Kontaktpersonenmanagement
Jeder Fall ist individuell zu betrachten
Im Kampf gegen die steigenden Corona-Neuinfek-
tionen kommt dem sogenannten Kontaktpersonen-
management (KPM) eine entscheidende, wenn nicht 
die entscheidende Bedeutung zu. Wenn es gelingt, 
potentielle Überträger frühzeitig zu informieren und 
in häusliche Quarantäne zu beordern, werden neue 
Infektionsketten unterbunden.

Wer muss sich aber wie verhalten? Zu dieser Frage 
orientiert man sich bundesweit einheitlich am Sche-
ma des Robert-Koch-Instituts (RKI), welches seine 
Informationen dazu auch ständig anpasst. Demnach 
gibt es zwei Kategorien, eine dritte gilt nur für me-
dizinisches Personal. Kontaktpersonen der Katego-
rie 1 haben ein höheres Infektionsrisiko und werden 
deshalb anders behandelt als die der Kategorie 2 mit 
geringerem Infektionsrisiko.

Indizien für Kategorie 1 sind verkürzt gesagt ein enger 
Kontakt, d.h. unter 1,5 Metern, über mindestens 15 
Minuten. Man spricht auch vom „face-to-face-Kon-
takt“. Oder aber der gemeinsame Aufenthalt in einem 
Raum bei mangelnder Frischluftzufuhr und über eine 
halbe Stunde. Dagegen wird jemand in Kategorie 2 
eingeteilt, dessen „Nahkontakt“ zu einer infizierten 
Person unter den genannten 15 Minuten war oder der 
sich nur kurz, d.h. unter einer halben Stunde, in einem 
Raum mit einer infizierten Person aufgehalten hat.
Für das Kontaktpersonenmanagement ist in erster 
Linie das Gesundheitsamt zuständig. Ist eine Person 
infiziert, muss sie i.d.R. bis zwei Tage vor Auftreten 
von Symptomen bzw. vor positivem Test alle Kon-
takte angeben. Diese werden dann entsprechend 
kategorisiert, die Personen in Kategorie 1 werden 
angerufen, informiert und bereits telefonisch aufge-
fordert, sich in Quarantäne zu begeben. Die schrift-
liche Anordnung der Quarantäne erfolgt dann über 
die jeweiligen Ortspolizeibehörden (Rathäuser). Im 
Landkreis Böblingen beträgt die Quarantäne, ent-
sprechend der Empfehlung des RKI, 14 Tage – ein 
negativer Test verkürzt diese Quarantäne nicht! Erst 
nach Ablauf dieser 14tägigen Frist bzw. 48 Stunden 
nach Symptomfreiheit, wenn man Symptome entwi-
ckelt hat, wird die Quarantäne aufgehoben.
„Jeder Fall muss individuell beleuchtet werden“, er-
klärt die Böblinger Gesundheitsamtsleiterin Dr. Anna 
Leher. „Die Kernfamilie einer infizierten Person ist 
i.d.R. immer Kategorie 1, d.h. wird unter Quarantä-
ne gestellt. Dagegen sind die Eltern eines Kindes, in 
dessen Klasse ein Corona-Fall aufgetreten ist, nicht 
als Kategorie 1 einzustufen. Als Kontaktperson einer 
Kontaktperson besteht hier nur ein geringes Anste-
ckungsrisiko.“
Auf der Internetseite des Landkreises sind nochmals 
Informationen zum Thema Kontaktpersonen und zu 
anderen Fragen rund um Corona zusammengestellt 
(https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.
html).

Aus den Schulen

Gemeinschaftsschule 
Weil im Schönbuch mit   
Außenstelle Neuweiler

Mitgliederversammlung 2020 fällt leider aus
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Fördervereins 
der Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch e. V.,
normalerweise hätten Sie längst die Einladung zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung erhalten. Im 
Vereinsvorstand haben wir intensiv darüber dis-
kutiert, ob und wie wir in diesem, durch die Coro-
na-Pandemie sehr besonderen Jahr eine Mitglieder-
versammlung durchführen können. Gerne hätten wir 
Sie persönlich über die Aktivitäten des Förderver-
eins in 2019 informiert und einen Ausblick auf 2020 
gegeben.
Nachdem die Bundesregierung in der vergangenen 
Woche nun für die nächsten vier Wochen weitere Ein-
schränkungen für das öffentliche Leben beschlos-
sen hat, haben wir uns entschieden, in diesem Jahr 
keine Mitgliederversammlung mehr anzusetzen.
Seien Sie versichert, dass die Unterstützung der 
schulischen Aktivitäten an der Gemeinschaftsschule 
Weil im Schönbuch durch den Förderverein auch in 
Pandemiezeiten in gewohnter Weise weitergeht.

Der gesamte Vorstand hofft, im kommenden Jahr 
wieder zum normalen Vereinsleben zurückzukeh-
ren und eine kombinierte Mitgliederversammlung 
2019/2020 abhalten zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bitte bleiben Sie ge-
sund!

Armin Karat Stephanie Forthaus-Kurz

1. Vorsitzender 2. Vorsitzende

Verein der Freunde des   
Schönbuch-Gymnasiums e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,

gemäß §10 unserer Satzung lade ich Sie hiermit zu 
unserer Mitgliederversammlung ein.

In diesem Jahr findet auf Grund der Covid-19 Pan-
demie die Mitgliederversammlung virtuell & als Prä-
senzveranstaltung statt. Sollte auf Grund der Ver-
änderung der Situation eine Präsenzveranstaltung 
nicht möglich sein, wird der Verein über Email & die 
Gemeindeblätter informieren.

Datum: 11. November 2020

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Mensa der Stadthalle Holzgerlingen,  
Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen

Einwahllink: https://www.schoenbuch-gymnasium.
de/vdf-mv2020

Tagesordnung an diesem Abend

• Begrüßung & Identifikation der online Mitglieder 
mit Identifikationsnummer – I(siehe Einladung)

• Verlesen des Protokolls der letzten  
Mitgliederversammlung

• Jahresrückblick des Vorsitzenden

• Bericht des Kassenführers & Bericht der  
Kassenprüfer

• Anträge

• Aussprache zu den Berichten und Anträgen

• Entlastung des Vorstands

• Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden,  
des Kassenführers und des Schriftführers sowie 
eines Beisitzers

• Ausblick auf das Jahr 2020 / 2021

• Satzungsänderung

Zur Regelung der Ehrenmitgliedschaft sollen folgen-
de Satzungsänderungen vorgenommen werden.

In §4 Erwerb der Mitgliedschaft

3.  Zum Ehrenmitglied oder Ehrenvorstand kann 
durch die Mitgliederversammlung ernannt wer-
den, wer sich um den Verein besonders verdient 
gemacht hat. Ehrenvorsitzende haben eine bera-
tende Funktion im Vorstand.

In §7 Mitgliedsbeitrag

4.  Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von 
der Beitragszahlung befreit.

In §12 Inkrafttreten

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversamm-
lung vom 11. November 2020 beschlossen und er-
setzt die bisherige Satzung vom 9. April 2019. Sie 
tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

• Peter Görke, scheidet als Gründungsmitglied 
nach 33 Jahren aus dem Vorstand aus. Wir 
möchten uns für seine Beiträge bedanken. Neben 
seiner Verabschiedung möchten wir die Ehrenmit-
gliedschaft für ihn vorschlagen.

• Sonstiges
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Weitere Anträge sowie die E-Mail Bestätigung 
der Teilnahme an der Präsenzveranstaltung 
sollten bis spätestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand vorliegen: 
E-Mail: verein@schoenbuch-gymnasium.de
Es wäre schön, wenn Sie es möglich machen könn-
ten, an diesem Termin teilzunehmen. Herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung unserer Vereinsarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Raymond Chow

Zur Durchführung der virtuellen Mitgliederversamm-
lung verwenden wir „Microsoft Teams“. Hinweise zur 
Datenverarbeitung finden Sie insoweit unter https://
www.schoenbuch-gymnasium.de/verein-der-freun-
de/datenschutzhinweise

VHS BB-Sifi Außenstelle 
Weil im Schönbuch

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)

Sprechzeiten:  
montags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
donnerstags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Telefon: (0 70 31) 64 00-78
E-Mail: weil@vhs-aktuell.de

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)
Sprechzeiten:
montags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
donnerstags 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Telefon: (0 70 31) 64 00-78, Telefax: (0 71 57) 6 47 90
e-Mail: weil@vhs-aktuell.de

VHS BB-Sifi Außenstelle 
Weil im Schönbuch

Willkommen in der vhs.

Alle Kurse, Exkursionen, Vorträge und Live-On-
line-Webinare finden Sie auf www.vhs-aktuell.de.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich und andere vor dem 
Coronavirus schützen, indem Sie in der vhs. im Un-
terricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und im-
mer den Mindestabstand zu anderen einhalten.

Wir sind alle selbst dafür verantwortlich, dass sich 
die Pandemie nicht noch weiter und schneller aus-
breitet. Daher gilt, auch im Einklang mit der neuen 
Corona-Verordnung des Landes, ab sofort in allen 
Veranstaltungen der vhs.Böblingen-Sindelfingen 
permanente Maskenpflicht.

Bitte halten Sie unbedingt die Maskenpflicht ein, um 
sich und andere zu schützen.

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei 3.000 vhs.
Veranstaltungen mit 850 Dozenten und 33.000 Ein-
zelterminen keine Ausnahmen machen können.

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Energie für die 
nächsten Tage und Wochen.

Herzliche Grüße Ihr Team der 

vhs. Böblingen-Sindelfingen mit den Aussenstellen

Bleiben Sie gesund,
wir freuen uns auf Sie!
Unsere Öffnungszeiten sind 
Mo. und Do.  von 10.00 bis 12.00 Uhr
Tel. (0 70 31) 64 00-78 
Aussenstelle Weil im Schönbuch
Mail: weil@vhs-aktuell.de
vhs im Höfle
Pestalozzistr. 4, 71032 Böblingen
Tel.: (0 70 31) 6 40 00
http://www.vhs-aktuell.de
www.facebook.com/vhsboeblingensindelfingen

Soziale Dienste

IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und Angehörige
Sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10.00 
bis 12.00 Uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer
Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, 
Neuköllner Str.5 (Leo-Center), 71229 Leonberg
Telefonische Sprechzeiten: Montag und Donnerstag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 16.00 bis 
18.00 Uhr.
Telefon: (0  70  31) 6  63-29 29 (Anrufbeantworter), 
E-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Informations- und Beratungstelefon für
Menschen mit einer psychischen Erkrankung,
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden  
unterliegen der Schweigepflicht.

IAV-Beratungsstelle für ältere-  
und Hilfe suchende Menschen

Beratung und weitere Info:
Frau Bloching/IAV-Beratungsstelle.
E-Mail: iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
Telefon iav- Stelle: (0 70 31) 6 84 74 60
Fax iav- Stelle: (0 70 31) 6 84 74 61

ABSAGE
Gesprächskreis für

pflegende Angehörige
von Menschen mit Demenz

am 09.11.2020

Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler

Der Gesprächskreis für pflegende
Angehörige kann aufgrund der
aktuellen Lage leider nicht wie geplant
stattfinden. Gerne können wir einen
Termin für ein Gespräch
vereinbaren. Sie erreichen mich zu
den üblichen Sprechzeiten der iav- und
Demenzberatungsstelle: Montag bis
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Auskunft und Anmeldung
Dorothea Bloching
iav- und Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen
Telefon 07031 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de

Seniorenwohnanlage  
„Seegärten“

Hausleitung Frau Wieland,  
Telefon (0 71 57) 12 90-4 50
Telefonische Sprechzeiten Montag bis Mittwoch so-
wie Freitag 8.30 bis 10.00 Uhr, Donnerstag 16.30 bis 
17.30 Uhr.

Haus Martinus  
Altenpflegeheim

58 Pflegeplätze
2 Kurzzeitpflegeplätze
9 heimgebundene Wohnungen

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 6 69 29-1 00
Leitung: Frau Özlem Ulu, Tel. (0 71 57) 6 69 29-102

Diakonie- und Sozialstation  
Schönbuchlichtung  
Sitz Holzgerlingen

Ziegelhofstr. 1
Pflegebereich Weil im Schönbuch
und Notdienst an Wochenenden und Feiertagen

Pflegedienstleitung
Telefon: Diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 0
Fax: Diakoniestation: (0 70 31) 6 84 74 20krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78
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Soziale Dienste und Betreuung 
Weil im Schönbuch e.V.

Ulrike Löffler
Telefon (0 15 77) 4 04 27 99
erreichbar von Montag bis Freitag

Hospiz-Gruppe  
Weil im Schönbuch

Beistand und Begleitung für Schwerkranke,  
Sterbende und deren Angehörige

Hospiztelefon (0 70 31) 77 74 05
Charlotte Hollinger
hospizgruppe.weilimschoenbuch@gmx.de
www.hospizgruppe-wis.de

  
Nachbarschaftshilfe  
Weil im Schönbuch

Andrea Kopp, Telefon (0 71 57) 53 78 90 oder  
(01 73) 6 56 25 10

Im Vertretungsfall: Elke Todt, Tel. (0 71 57) 6 54 18
oder Helga Wirsching, Telefon (0 70 31) 76 3 75 56
erreichbar von Montag bis Freitag

Ambulanter Kinder- & Jugend- 
Hospizdienst Landkreis Böblingen

Max-Eyth-Str. 23, 71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 59 64 00
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Wir begleiten kostenlos Familien mit schwerstkran-
kem und sterbendem Kind oder Jugendlichem oder 
schwerstkrankem und sterbendem Elternteil.

Nähere Informationen: www.hospizdienst-bb.de

BfB Bürger für Bürger

Ökumenische Initiative für soziale Einzelfallhilfe
Kontakt: Gerhard Frech, Telefon (01 72) 7 55 26 94

Hebammen

Susanne Rupp, Telefon (0 70 31) 46 64 77
Uta Leipoldt, Telefon (0 70 31) 41 18 95
www.uta-leipoldt.de

Beratungsstelle für Schwangere

(anerkannt nach § 219 StGB)

Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen,  
Parkstr. 4, 71034 Böblingen

Termine nach telefonischer Vereinbarung unter  
(0 70 31) 6 63 17 17

Wellcome

Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt
Susanne Binder, Telefon (0 70 31) 60 58 88
www.wellcome-online.de

THAMAR

Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

Telefon (0 70 31) 22 20 66

Montag, Dienstag und Donnerstag, 10.00 bis 13.00 Uhr

Mittwoch, 13.00 bis 16.00 Uhr

sowie nachts, an Wochenden und Feiertagen

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

Stuttgarter Str. 17, 71032 Böblingen
Tel.: (0 70 31) 63 28 08, Fax: (0 70 31) 22 20 63
E-Mail: beratung@frauenhelfenfraenbb.de
www.frauenhelfenfrauenbb.de

Mo. Di. und Do.  10.00 bis 13.00 Uhr
Mi.  13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten Nachts  20.00 bis 7.00 Uhr

Sa., So. und an Feiertagen durchgehend erreichbar

Landratsamt Böblingen/Soziales  
Sozialer Dienst

Landratsamt Böblingen/Soziales _
Schuldnerberatung allgemein

Telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51,

E-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de

Telefonische Beratung 

Montag bis Mittwoch  8.30 bis 10.30 Uhr

und Donnerstag 13.30 bis 15.30 Uhr

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren

Telefon (0 70 31) 6 63-19 19,

E-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de

Telefonische Beratung 

Montag  13.30 bis 15.30 Uhr

Außerhalb der telefonischen Beratungszeiten ist 
eine Mailbox geschaltet, auf der eine Nachricht hin-
terlassen werden kann.

Wir rufen gerne zurück.

Landratsamt Böblingen, Soziales, Sozialer Dienst

Frau Barut, Tel (0 70 31) 6 63-15 69

E-Mail: s.barut@lrabb.de

Der Soziale Dienst des Amtes für Soziales bietet Be-
ratung für Menschen,

• die Sozialhilfe beziehen (Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensun-
terhalt)

• die Pflege oder hauswirtschaftliche Hilfen nicht 
selbst finanzieren können und von der Pflegeversi-
cherung keine oder zu wenig Leistungen erhalten

• die Unterstützung in einer persönlichen und wirt-
schaftlichen Notlage suchen

• die Orientierung über sonstige Hilfsangebote 
wünschen

Landratsamt Böblingen, Jugend und Bildung 
Familie am Start – Hilfen von Anfang an

Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müt-
tern und Vätern ab Beginn der Schwangerschaft bis 
zum dritten Lebensjahr.

Familie am Start

Psychologische Beratungsstelle,

Waldburg Straße 19, 71032 Böblingen

Kontakt: Ulrike Preschel-Kanaan, u.preschel-kana-
an@lrabb.de, www.familie-am-start.de

Betreuungsgruppe  
für Demenzkranke

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz

Kontakt:

iav- und Demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung

Dorothea Bloching, Telefon (0 70 31) 68 474 60

iav@dsst-schoenbuchlichtung.de

Informations- und Beratungstelefon
häusliche Gewalt

„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“

Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr

Telefon (0 70 31) 6 63-30 00

Telefon (0 70 31) 6 63-13 31

Arbeitskreis Leben (AKL)  
Sindelfingen-Böblingen e.V.

Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungs-
gefahr sowie Trauergruppe für Hinterbliebene nach 
Suizid und Präventionsveranstaltungen in Schulen

Arbeitskreis Leben Böblingen e.V

Tel.: (0 70 31) 3 04 92 59

Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Blaues Kreuz  
Suchtkrankenhilfe

Hilfe für Suchtgefährdete und Angehörige

Wenn Abhängigkeit zum Problem wird!
Wie kann ich befreit leben lernen?

Betroffene Frauen und Männer,
die von den Fesseln der Sucht
losgekommen sind, machen Mut
ein gesundes Leben führen zu können.

Es gibt keine hoffnungslosen Fälle
Lernen wir uns kennen?
Was in der Gruppe gesprochen wird,
bleibt auch dort.

Unsere Treffen:

Treffen Schönaich 

montags im evang. Gemeindehaus, Große Gasse 1

Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr, in jeder geraden Woche

Kontakte:

Hr. D. Vent

Telefon: (0 70 31) 4 67 49 45

Email: kontakt@bk-schoenaich.de

web: www.bk-schoenaich.de

Treffen Böblingen 

dienstags in den Räumen der Kreuzkirche am Süd-
bahnhof, in der Tübinger Str. 77

Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakte:

S. Schäufele, Tel. (0 70 31) 60 22 69

Gerd-Erlo Hanke, Tel. (0 70 31) 27 99 02

Email: kontakt@bk-bb.de

web: www.bk-bb.de
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Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler

Wir sind für Sie da
Pfarramt 1, Obere Halde 2
Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04
Die Pfarrstelle ist derzeit nicht besetzt.

Pfarrer Götz Krusemarck, Königsberger Str. 7
Telefon (0 71 57) 52 06 28, Fax (0 71 57) 52 06 29
Email: Pfarramt.Weil-im-Schoenbuch-2@elkw.de

Vikar Jakobus Hartmann
Telefon (0 70 22) 9 92 04 72
E-Mail: jakobus.hartmann@elkw.de

Diakon Siegfried Rösch
Mobil 0176-20242742 (dienstlich)
E-Mail: diakon.weil@elkw.de

Evang. Gemeindebüro im Haus Renz, Schulstr.2
Postanschrift: Obere Halde 2
Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04,
E-Mail: Gemeindebuero.weil@elkw.de

Öffnungszeiten unseres Gemeindebüros:
Dienstagnachmittag  von 15.00 bis 17.00 Uhr,
Donnerstag und Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Über aktuelle Termine und Veranstaltungen infor-
miert sie auch unsere Homepage: 
www.ev-kirche-weil.de
Schauen Sie doch mal rein.

„Aktion Einkaufshilfe“ 
 
Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise übersehen wird und ohne Hilfe 
bleibt.  
 
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen 
 

• wenn Sie in Quarantäne sind 

• wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Wohnung zu verlassen 

• wenn sie wegen Ihres Alters oder Vorerkrankungen Ihre Wohnung nicht 
verlassen sollten 

• oder Sie aus anderen Gründen Hilfe brauchen 
 
Wir vermitteln Ihnen freiwillige Helfer, die für Sie Einkäufe, sonstige Besorgungen 
und Gänge übernehmen.  
Bitte melden Sie sich telefonisch in unserem Gemeindebüro. Unsere Mitarbeiterinnen 
nehmen Ihren Anruf entgegen und sind für Sie da.  
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie weitere Anliegen haben oder Unterstützung 
brauchen, an die wir noch gar nicht gedacht haben.  
 

Telefonnummer: 07157-520703 
Dienstag von 15-17 Uhr und 
Donnerstag und Freitag von 9-12 Uhr  
 
Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten anrufen,  
sprechen Sie Ihr Anliegen bitte auf den Anrufbeantworter.  
 
Für seelsorgerliche Gespräche dürfen Sie  
sich selbstverständlich an  
Pfarrer Krusemarck (07157-520628) wenden. 
 
Ihre Evangelischen Kirchengemeinden  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler 
 
 
  

Gottesdienste 
 
 

Sonntag, den 8. November 2020  
- Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres -  
 
Wochenspruch:  
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
(Matthäus 5,9) 
 

Martinskirche Weil im Schönbuch 
10.00 Gottesdienst (Diakon Rösch) 

Predigttext: Markus 2,23-28 
Das Opfer ist für das Projekt Gemeindehaus bestimmt.  
Der Gottesdienst findet mit Besuchern statt. Er wird auch als 
Livestream unter www.tinyurl.com/GottesdienstWeil übertragen. 
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Sonntag, den 8. November 2020
20.00 Taizé-Gebet

in der Martinskirche

Mittwoch, den 11. November 2020
20.00 Sitzung des Kirchengemeinderats 

Breitenstein-Neuweiler
Online als Videokonferenz

Auswirkungen der neue Corona-Verordnung
Im November pausieren die Gruppen und Kreise 
sowie die Chöre unserer Kirchengemeinden. Wir 
beschränken unsere Kontakte auf das unbedingt 
Notwendige und helfen mit, das Steigen der Infek-
tionszahlen einzudämmen. Unsere Gottesdienste 
finden weiterhin statt. Wenn Sie Fragen haben, wen-
den Sie sich bitte an unser Gemeindebüro, Telefon 
(0 71 57) 52 07 03 oder an Pfarrer Krusemarck, Tele-
fon (0 71 57) 52 06 28.

Coronaregeln im Gottesdienst
Derzeit ist der Landkreis Böblingen Risikogebiet mit 
einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektio-
nen auf 100.000 Einwohner. Deshalb ist das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes während des ganzen 
Gottesdienstes verpflichtend. Auf das gemeinsame 
Singen müssen wir leider verzichten. Es dürfen nur 
Besucher, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
ohne Abstand nebeneinander sitzen. Für alle andern 
Besucher gilt ein Abstand von 2 m. Die Gottesdienst-
besucher müssen weiterhin registriert werden.

Wir weisen auf das grundsätzlich geltende Teilnah-
meverbot an allen Veranstaltungen, den Gruppen 
und Kreisen unserer Kirchengemeinden für alle hin, 
die entweder entsprechende Symptome wie Fieber, 
Schnupfen, Halsweh usw. zeigen, oder Kontakt mit 
einem Covid-Infizierten hatten oder sich in Qua-
rantäne befinden.

Gottesdienste mit Besuchern in der  
Martinskirche und Übertragung als Livestream
Alle Gottesdienste in der Martinskirche werden ab so-
fort mit Besuchern gefeiert, gleichzeitig werden alle 
Gottesdienste auch wieder als Livestream zu Ihnen 
nach Hause übertragen. Ein herzliches Dankeschön 
dafür an alle Mitarbeiter, die dies möglich machen.

Heizung in den Kirchen in der Coronazeit
Das Coronavirus verbreitet sich besonders über 
kleinste Partikel in der Atemluft. Diese Partikel brei-
ten sich durch Luftumwälzung besonders weit aus. 
Zur Luftumwälzung tragen auch die Warmluftheizun-
gen in der Martinskirche und in der Georgskirche bei. 
Um die Luftbewegung möglichst zu verringern, sind 
wir gehalten, die Kirchenheizungen ca. 30 Minuten 
vor Gottesdienstbeginn abzuschalten. Bitte rechnen 
Sie bei ihrem Gottesdienstbesuch damit, dass es in 
den Kirchen kälter als gewohnt sein kann und ziehen 
Sie sich bitte entsprechend warm an.

Herzliche Einladung zum Taizé-Gottesdienst
Am Sonntag, den 8. November 2020 laden wir um 
20.00 Uhr wieder zu einem Taizé-Gottesdienst in die 
Martinskirche ein.

Er wird anders sein, als seither – das bringen diese 
Zeiten halt mit sich: Wir feiern im Schiff der Kirche 
und nicht im Chor, wir hören Lieder und Musik, statt 
sie gemeinsam zu singen, wir sitzen mit Abstand – 
doch wir feiern, hören und sind MIT EINANDER.

Kinderkirche Online

Bis zum Jahresende findet unsere Kinderkirche wie-
der online statt. Hast Du Lust, einmal in der Woche 
zu Hause Kinderkirche zu feiern?

Wir bereiten jeweils eine biblische Geschichte sowie 
vertiefende Gedanken, passende Spiel-, Rätsel oder 
auch Bastelangebote für Dich vor.

Wenn Du dabei sein möchtest, dann schreibe ein-
fach eine mail an Manuel Mutschler (m.mutschler@
gmx.de) und schon wirst Du von uns „versorgt“. Wir 
freuen uns, Dir eine Freude zu machen!

Deine Kinderkirchmitarbeiter

Aktion Einkaufshilfe

Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise 
übersehen wird und ohne Hilfe bleibt. Wir vermitteln 
Ihnen weiterhin freiwillige Helfer, die für Sie Einkäu-
fe, sonstige Besorgungen und Gänge übernehmen. 
Sollten Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte da-
für telefonisch in unserem Gemeindebüro.

Ein Weihnachtsgeschenk von Ihnen!

Die Kinder Osteuropas brauchen Sie!

Auch in diesem Jahr können Sie wieder an der Ak-
tion „Weihnachtspäckchen an Kinder in Osteuro-
pa“ teilnehmen.

Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte direkt an die 
Sammelstelle von

Doris Hiller, Brückenstraße 3,  
71093 Weil im Schönbuch,
Tel.: (0 71 57) 6 43 31.

Abgabeschluss: 12. Dezember 2020

Gottesdienst für Trauernde

Eingeladen sind Menschen, die vor kurzer oder län-
gerer Zeit einen Menschen verloren haben. Trauern 
braucht Zeit und Raum, diesen wollen wir in diesem 
Gottesdienst geben.

Der Gottesdienst ist eine Veranstaltung des Ev. Kir-
chenbezirks Böblingen und wird vorbereitet von ei-
nem ökumenischen Team.

Aktuelle Informationen unter www.hospizdienst-bb.de

Süddeutsche Gemeinschaft  
und EC Jugendkreis Neuweiler

Sonntag, 8. November 2020
18.00 Gottesdienst mit Gemeinschaftspastor

Stefan Eberlein

Mittwoch, 11. November 2020
20.00 EC-Jugendkreis

Donnerstag, 12. November 2020
19.30 Gemeindeforum

Freitag, 13. November 2020
17.30 Jungenjungschar (Online Programm)

Infos unter:
(0 15 11) 4 46 91 88
(01 57) 30 13 51 27
(01 76) 55 54 03 83

Katholische Kirchengemeinde 
St. Johannes Baptist

Katholisches Pfarramt, Bachstraße 17
Sekretariat: M. Herbig
Telefon (0 71 57) 5 38 32-0, Fax (0 71 57) 5 38 32-29,
E-Mail: StJohannesBaptist.WeilimSchoenbuch@drs.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag und Dienstag  9.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch  16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  10.00 bis 12.00 Uhr
Homepage: www.kgwd.drs.de, www.chiesa.de

Pfarrer Anton Feil
Schubertstraße 19, 71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 41 98 01

Pfarrvikar Jean-Rémy Kokaya Dalo
Furtbrunnen 6, 71093 Weil im Schönbuch
Telefon (0 71 57) 7 05 37 89

Jugendreferentin Maria Kaak
jugendreferat.kgwd@gmail.com

Beerdigungsdienst
10. bis 21. November 2020  
Don Emeka, Mobil (01 62) 6 17 42 64

Samstag, 7. November 2020
14.30 Taufe Bruder Klaus Dettenhausen 

(Don Emeka)
18.00 Eucharistiefeier mit Ministrantenauf-

nahme und Ministrantenehrungen, St. 
Johannes Baptist Weil im Schönbuch 
(Pfr. Kokaya), Kollekte Martinusmantel

Sonntag, 8. November 2020 –  
32. Sonntag im Jahreskreis

10.30 Eucharistiefeier Erlöserkirche Holzgerlin-
gen (Pfr. Feil), Kollekte Martinusmantel

Dienstag, 10. November 2020
  9.00 Eucharistiefeier St. Johannes Baptist 

Weil im Schönbuch (Pfr. Kokaya)

Freitag, 13. November 2020
19.00 Taizé-Gottesdienst, evang. Johanneskir-

che Dettenhausen
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Vorschau

Samstag, 14. November 2020
18.00 Eucharistiefeier Heilig Geist  

Steinenbronn (Don Emeka)

Sonntag, 15. November 2020 –  
33. Sonntag im Jahreskreis

10.00 Ök. Gottesdienst zum Volkstrauertag, 
evang. Martinskirche Weil im Schön-
buch (Pfr. Krusemarck/A. Ziech)

Heiliger Martin, 11. November 2020

Martin wird im Jahr 316 in Sabaria im heutigen Ungarn

geboren. Er wächst in Italien auf. Mit 15 Jahren ist er

schon Soldat und bald darauf wird er Offizier. Eine

Geschichte aus seinem Leben wird bis heute erzählt: an

einem kalten Wintertag reitet Martin an einem Bettler

vorbei. Der Bettler friert und hungert. Martin teilt mit

dem Bettler seinen Mantel. In der folgenden Nacht

träumt Martin von dem Bettler. Der Bettler erscheint

Martin im Traum als Jesus Christus. Nach diesem

Erlebnis lässt Martin sich taufen und er wird Christ. Er

verlässt die Armee und geht in die französische Stadt

Poitiers zu Bischof Hilarius. Dieser wird sein Lehrer.

Später wird Martin sogar Bischof von Poitiers.

HEILIGER MARTIN

11. NOVEMBER
Male Augen, Mund und Nase
und gib dem Martin dein

Gesicht.

lesen - denken - tun

Martin wird im Jahr 316 in Sabaria im heutigen Un-
garn geboren. Er wächst in Italien auf. Mit 15 Jahren 
ist er schon Soldat und bald darauf wird er Offizier. 
Eine Geschichte aus seinem Leben wird bis heute 
erzählt: an einem kalten Wintertag reitet Martin an 
einem Bettler vorbei. Der Bettler friert und hungert. 
Martin teilt mit dem Bettler seinen Mantel. In der fol-
genden Nacht träumt Martin von dem Bettler. Der 
Bettler erscheint Martin im Traum als Jesus Chris-
tus. Nach diesem Erlebnis lässt Martin sich taufen 
und er wird Christ. Er verlässt die Armee und geht in 
die französische Stadt Poitiers zu Bischof Hilarius. 
Dieser wird sein Lehrer. Später wird Martin sogar Bi-
schof von Poitiers.

Impuls
Manche Dinge werden weniger wenn wir sie teilen...

andere Dinge werden mehr wenn wir sie teilen...

Gott lehre uns das rechte Teilen: Brot und Liebe, Ar-
beit und Heimat. Gib uns Hände, die an einer besse-
ren Welt bauen.

...und jetzt:
Teile Zeit mit jemand und gehe (zum Beispiel) auf 
dem Martinusweg.

Hier findet ihr den Weg durch unsere Diözese –  
www.martinuswege.de

Der Martinusweg beginnt im Geburtsort von Marti-
nus in Ungarn und endet in Tours (Frankreich), wo 
Martin gestorben ist.

Ein Impuls zum Mitnehmen liegt in den Kirchen 
aus und ist auf unserer Hompage zu finden.

Aufruf von Bischof Fürst „Solidarisch –  
gerade jetzt“
Liebe Schwestern und Brüder,

die Corona-Pandemie mit ihren einschneiden-
den Folgen für das Zusammenleben hat bei vielen 
Menschen die Alltags- und Arbeitsroutine abrupt 
unterbrochen. Alle können ein Lied davon singen: 
Soziale Distanz, das tägliche Neuorganisieren von 
Kinder-Betreuungszeiten, Verzicht auf liebgeworde-
ne Gewohnheiten und manches mehr sind uns stän-
dige Begleiter geworden. Dankbar bin ich in diesen 
herausfordernden Zeiten für den solidarischen Zu-
sammenhalt, den ich erlebt habe.

Große Sorge bereiten mir die Ängste der Menschen 
um ihren Arbeitsplatz. Noch immer sind Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, 
fürchten um den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder 
haben diesen bereits verloren. Sie sehen mit ban-
gem Blick in eine von finanziellen Sorgen und Exis-
tenzängsten bedrohte Zukunft.
Die Aktion Martinusmantel und die Mitarbeitenden 
in den Erwerbslosen-Projekten wissen um die Nöte 
der Jugendlichen und Erwachsenen, die auf dem 
Arbeitsmarkt vor besonderen Herausforderungen 
stehen und jetzt auch von den Auswirkungen der 
Pandemie existentiell betroffen sind. Wir dürfen sie 
gerade in dieser schwierigen Situation nicht alleine 
lassen.
Mit Ihrer Spende zum Gedenktag unseres Diö-
zesanpatrons, des heiligen Martin, unterstützen Sie 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte, die 
Menschen einen neuen Zugang zu Ausbildung und 
Arbeit öffnen.
Bitte helfen Sie mit, Menschen eine Chance auf Ar-
beit zu geben. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!
Gottes Segen begleite sie alle in diesen besonderen 
Zeiten,
Ihr Bischof Dr. Gebhard Fürst
Spendenkonto: 
Bistum Rottenburg-Stuttgart
DE48 6039 1310 0005 4040 02
Zweck: Martinusmantel

Gottesdienste im Fernsehen:
8. November 2020:  10.00 Uhr 
Bibel TV aus dem Würzburger Dom
15. November 2020:  9.30 Uhr 
ZDF aus St. Sebastian in Würselen

Die Kirche St. Johannes Baptist bleibt tagsüber 
geöffnet für Personen, die einen Ort für Stille, Besin-
nung und Gebet aufsuchen möchten.

Lichtfeier mit Taizé-Liedern zur ökumenischen 
Friedensdekade
Wir laden herzlich ein am Freitag, 13. November 
2020 um 19.00 Uhr in die evangelische Johan-
neskirche in Dettenhausen zum Friedensgebet mit 
Taizé-Liedern.

Kurzbericht letzte KGR-Sitzung, 14. Oktober 2020
Der Kirchengemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, 
dass dieses Jahr trotz der aktuell schwierigen Situa-
tion ein christliches Weihnachtsfest gefeiert werden 
kann. Daher hat sich der KGR ausführlich mit den 
Gottesdiensten und den weiteren Angeboten über 
die Weihnachtszeit befasst. Ein erstes Konzept ist 
erstellt und die Vorbereitungen dazu laufen, genaue-
re Informationen wird es in kürze geben. In dem Zuge 
bittet der KGR auch jetzt schon um eine freiwillige 
Anmeldung vor einem Gottesdienstbesuch, um das 
Erfassen der Kontaktinformationen zu vereinfachen 
und Staus im Eingangsbereich zu verhindern.

www.martinusmantel.de
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SOLIDARITÄT. GERADE JETZT
Gute Projekte für Arbeitsuchende

Katholische italienische Gemeinde 
Gesu Misericordioso

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano, 
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15;
E-Mail: cigm@outlook.com
Öffnungszeiten:
Dienstag  von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag  von 12.30 bis 14.30 Uhr
Don Emeka: (nach Vereinbarung) 
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Sonntag, 8. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich.

Sonntag, 15. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Steinenbronn.

Sonntag, 22. November 2020
um 11.00 Uhr Gottesdienst in Schönaich.

Am Samstag, 7. November 2020 wird das Kind Ab-
bonizio Mauro getauft. Eltern: Abbonizio Patrizio e 
Abbonizio Tatiana.
Taufpaten: Firulli Alexander

Evangelisch-  
Methodistische Kirche

Christuskirche, Im Hasenbühl 26
Pastorin:
Ellen Widmer, Im Röhrle 5, 71101 Schönaich
Telefon (0 70 31) 2 04 07 38
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.schoenaicherkirchen.de/emk

 Fortsetzung auf Seite 18krzbb.de

Der schnelle Draht zu 
Ihrer Kleinanzeige:
07031 6200-20
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der evangelischen Kirchengemeinde Weil im Schön-

buch.

Definitiv bis Ende November ausfallen müssen damit

auch die ebenfalls beliebten Kleingruppen, in denen

normalerweise in den verschiedenen Räumen vom

Keller bis unters Dach das vorher gemeinsam Ge-

hörte noch einmal beim Spielen und Basteln vertieft

wird. „Die müssten ja jetzt noch kleiner werden und

dafür haben wir momentan einfach zu wenige Mit-

streiter“, meint Manuel Mutschler etwas wehmütig,

hat aber volles Verständnis für Mitarbeiter, die mo-

mentan mit Blick auf eine mögliche Ansteckungsge-

fahr ganz besonders vorsichtig sind. „Wir sind sehr

kreativ“, fügt er außerdem mit Blick auf die Online-

Erfahrungen mit Geschichten, Moderation und Ba-

stelideen im Frühjahr an, die sich zu Hochzeiten bis

zu 30 Familien aus der Drop-Box herunterluden.

Aber es ist natürlich viel schöner, wenn man sich wie

am letzten Sonntag dann auch wirklich sieht. Vor al-

lem, wenn jetzt auch wieder sämtliche anderen Ver-

einsaktivitäten für die Kinder und Jugendlichen kom-

plett entfallen. Aufgeteilt in zwei Gruppen, sitzen mit

Abstand und singen nur unter der Maske - strenge

Regeln gelten hier schon seit die Kinderkirche nach

dem ersten Corona-Lockdown und wochenlangem

Online-Ersatz wieder ihre Türen öffnete. Die bibli-

sche Geschichte über Gefühl von Neid und Eifer-

sucht um König Ahab, dem Gott am Ende trotz

schwerer Sünde vergibt, die Florian mit bunten Bil-

dern präsentierte, entfaltet trotz allem jedoch erst live

so richtig ihre Spannung. Und gemeinsam beten und

singen sorgte gerade am grauen Novemberbeginn

noch einmal für einen derzeit dringend nötigen Licht-

blick.

Kinderkirche Weil im Schönbuch macht auch im Lockdown - online - weiter

Schon immer strenge Regeln

Lockdown und Kinderkirche in den nächsten Wochen

wieder nur online und zuhause? „Langweilig!“,

kommt sofort wie aus der Pistole geschossen die

Antwort. Für die Jungs und Mädchen, die am ver-

gangenen Sonntagvormittag trotz aller Unsicherhei-

ten, was und wie es aktuell erlaubt ist und was nicht,

trotzdem ins Weil im Schönbucher evangelische Ge-

meindehaus Untere Halde gekommen sind, ist die

Sache sonnenklar. So klar, dass auch das Kinderkir-

chenteam um Manuel Mutschler und all die anderen

rund 20 engagierten Helferinnen und Helfer am Mon-

tagabend noch einmal in sich gegangen ist, aber

trotzdem am Ende schweren Herzens entschieden

hat: Gottesdienste dürfen mit Hygieneregeln zwar

weiter stattfinden, doch vorerst nicht die Kinderkirche

Florian präsentierte den Jungs und Mädchen eine spannende biblische Geschichte.

Das gemeinsame Gebet wird es in der Kinderkirche der evangelischen Kirchengemeinde Weil im Schönbuch auch in den kommenden Wochen geben.
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Liegen nur mit Abstand, aber trotzdem gut besucht wie immer. Ein kleiner Pieks, der Leben rettet.

des Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hes-

sen  aus Ulm, unterstützt von drei Ärzten. Den ört-

lichen Rahmen stellte routiniert der DRK-Ortsverein

Weil im Schönbuch mit je zehn bis zwölf Helferinnen

und Helfern in zwei Schichten. Zu den in diesen Ta-

gen unerlässlichen Vorsichtsmaßnahmen zusätzlich

zu den beim Blutspenden ohnehin obligatorischen

Untersuchungen gehörten der Eingang oben und der

Ausgang unten ganz ohne Querverkehr, Fiebermes-

sen und Symptomabfrage, der große Sicherheitsab-

stand zwischen den Liegen und das Tragen des vom

Blutspendedienst eigens zur Verfügung gestellten

Mundschutzes.

Nächster Blutspendetermin im Frühjahr 2021

Leider entfallen musste dagegen auch diesmal wie

schon im Juli das anschließende Vesper und die Un-

terhaltung danach. „Das ist für manche Spender fast

das Wichtigste“, weiß Jochen Gorhan aus jahrelan-

ger Erfahrung. Trotzdem gab's für jede(n) zur Stär-

kung ein kleines Lunch-Paket samt Süßem mit auf

den Heimweg. Und die Hoffnung, dass beim näch-

sten Weiler Blutspendetermin im Frühjahr 2021 viel-

leicht alles wieder ein kleines Stück normaler wird.

Fast 160 Blutspenderinnen und -spender beim Termin im Weil im Schönbucher Rettungszentrum

„Blutkonserven werden trotzdem gebraucht“

Ein reges Kommen und Gehen war am Dienstag-

nachmittag im Rettungszentrum Weil im Schönbuch

beim turnusmäßigen Blutspendetermin des DRK-

Ortsvereins. Der Eindruck täuschte nicht: Auch im

und gerade im Lockdown war das Interesse groß und

fast 160 Spenderinnen und Spender gaben einen

kleinen Teil ihres Lebenssaftes. „Blutkonserven wer-

den trotzdem gebraucht“, begründet Jochen Gorhan,

stellvertretender Bereitschaftsleiter, dass solch buch-

stäblich lebenswichtige Aktionen trotz aller Regel-

verschärfungen keinesfalls zur Disposition stehen

dürfen.

Eigens aus Ulm angereist war das achtköpfige Team
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Sonntag, 8. November 2020 

  9.30  Gottesdienst mit Pastorin Ellen Widmer

  Parallel Sonntagschule – Eingang separat 
hinter der Kirche!

Dienstag, 10. November 2020

20.00  Bezirksvorstand

Der Vogel hat ein Haus gefunden.
 Psalm 84,4

Die Vereine informieren

Deutscher   
Hausfrauenbund (DHB)   
Ortsverband Schönbuchlichtung

Für Dienstag, 10. November 2020, hatten wir ei-
nen Sterne-Bastelkurs geplant, der nun leider 
nicht stattfinden kann. Mitglieder, die über Inter-
net verfügen, verweisen wir auf die Anleitungen, 
die es dort gibt. Weitere Informationen

bei Frau Schmit, Tel. (0 70 34) 99 35 12.

Auch die Modenschau am 23. November 2020 fällt 
aus. Wir hoffen, sie im nächsten Jahr nachholen zu 
können.

Aber etwas Positives möchten wir noch vermel-
den: Unsere Deckelsammlung läuft weiter sehr 
gut. Im Oktober konnte Herr Senftle von Rota-
ract Nürtingen über 97 Kg Deckel in Empfang 
nehmen, soviel hatten wir seit Mai gesammelt.

Wir nehmen auch weiterhin gerne Propylen (PP) 
und Polyethylen (PE)-Deckel an bei den folgen-
den Sammelstellen:

In Altdorf bei Frau Kappler, Rosenstraße 3,

in Hildrizhausen bei Frau Schmit, Zeppelinstr. 22,

in Holzgerlingen bei Frau Heitsch, Friedhofstr.30 
und

in Weil i.Sch. bei Frau Riedel, Ziegelhütte 10.

Danke an alle fleißigen Mitsammler.

E-Mail: presse@ghv-weil.de
Homepage: www.ghv-weil.de
 www.weilemer-einkaufsgutschein.de

  
Gewerbe- und Handelsverein  
Weil im Schönbuch e.V.

Weilemer Schönbuchfeuer

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den damit 
verbundenen Verordnungen muß das diesjährige

Weilemer Schönbuchfeuer leider entfallen.

Wir sind optimistisch, dass am 26. November 2021 
das nächste Weilemer Schönbuchfeuer statt finden 
kann!

Zu guter Letzt:

„In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösun-
gen, Idioten suchen nach Schuldigen“  (Loriot)

Kulturkreis 
Weil im Schönbuch e.V.
www.kulturkreis-weil-im-schönbuch.de, Telefon (0 71 57) 52 37 48

Keine Veranstaltungen des Kulturkreises mehr 
in diesem Jahr
Im September und Anfang Oktober konnten glück-
licherweise noch drei Veranstaltungen unter den zu 
dieser Zeit geltenden Corona-Auflagen erfolgreich 
und sicher stattfinden. Dies geschah jeweils in enger 
Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung.

Der Kulturkreis wird aufgrund der neuen restriktiven 
Maßnahmen in diesem Jahr keine weiteren Veran-
staltungen mehr anbieten. Das trifft insbesonde-
re das Kammerkonzert mit dem Duo d´Arányi, das 
ursprünglich für Juni geplant war und dann am 21. 
November im Bürgersaal stattfinden sollte. Auch 
zwei kurzfristige Planungen wurden eingestellt. Der 
Besuch des Tobias Mayer Museums in Marbach, 
vorgesehen für den 27. Oktober 2020, wird wie 
schon berichtet auf das nächste Jahr verschoben. 
Die schon fortgeschrittenen Vorbereitungen zu ei-
nem Opernbesuch im November in Stuttgart werden 
ebenfalls im nächsten Jahr wieder neu aufgenom-
men.

Wir folgen mit diesen Entscheidungen den gesetzli-
chen Auflagen und hoffen auf Ihr Verständnis.

  
  
KSV Holzgerlingen

  
  
Abteilung Taekwondo

Erfolgreiche Prüflinge bei der  
Landes-Dan-Prüfung in Esslingen
Am 31. Oktober 2020 – kurz bevor die Sporthallen 
erneut geschlossen wurden – nahmen Carmen Hahn 
und Claus Wanner an der Landes-Dan-Prüfung teil, 
um die Prüfung zum 2. bzw. 3. Dan abzulegen.

Beide zeigten eine fehlerfreie Prüfung und erhielten 
nach einem 1,5 stündigen Prüfungsprogramm ihre 
Urkunde von Landesverbandpräsident Wolfgang 
Brückel – Carmen Hahn zum 2. Dan und Claus Wan-
ner zum 3. Dan.
Danke an die Helfer – vor allem an Hakan, Peter und 
Alexander – für die Unterstützung in den letzten Wo-
chen und Monaten!

Die Prüflinge: Carmen Hahn und Claus Wanner

Nachbarschaftshilfe   
Weil im Schönbuch

Wir suchen Verstärkung
Seit 37 Jahren bietet die Nachbarschaftshilfe unter 
Trägerschaft des Vereins Soziale Dienste & Betreu-
ung e.V. (ehemals Krankenpflegeverein) Unterstüt-
zungsangebote in Alltagsbelangen. Dazu gehören 
stundenweise Hilfsangebote für ältere oder kranke 
MitbürgerInnen, die in schwierigen Lebenssituati-
onen jemanden benötigen, der für sie einkauft, im 
Haushalt entlastet, zum Arzt begleitet, u.v.a.m. (kei-
ne Pflegemaßnahmen).
Um möglichst Vielen in der Gemeinde entsprechende 
Hilfen anbieten zu können, suchen wir weitere tatkräf-
tige, flexible Helfer und Helferinnen, die für ihre Diens-
te eine Aufwandsentschädigung erhalten. Über neue 
MitarbeiterInnen im Team würden wir uns freuen.
Genauere Auskünfte erteilen
Andrea Kopp, Tel. (0 71 57) 53 78 90 oder 
Elke Todt, Tel. (0 71 57) 6 54 18 für die Einsatzleitung

  
Radsportverein  
Weil im Schönbuch

Trainings- bzw. Abfahrtszeiten:

– Radball:
Montags und donnerstags 
 zwischen 17.00 und 21.00 Uhr
Mittwochs  ab 19.30 Uhr

– Kunstradfahren:
Dienstags, mittwochs und freitags 
 zwischen 16.00 und 19.30 Uhr

– Radtreff:
Freitags  um 17.00 Uhr 
 (April bis Ende September)

Anmerkung: Die Trainingszeiten können variieren. 
Wer im Training vorbeikommen möchte, sollte dies 
möglichst einen Tag vorher telefonisch, (0 71 57)  
53 76 95 oder per E-Mail: beata.leinich@rvweil.de 
abklären.
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Schönbuch-Bühne  
Weil 1986 e.V.

Unser neues Ehremmitglied
Die Schönbuchbühne hat ein „neues“ Ehrenmit-
glied: Walter Landenberger wurde am 20. Oktober 
2020 zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernannt. 
Walter ist schon seit über 30 Jahren treues Mitglied 
und hat u.a. aktiv bei allen Freilichtproduktionen als 
Fuhrmann (Schönbuchsaga), Bauer in Fryheit 1525 
und als schwäbischer Wodan mit Schlapphut und 
Witz mitgewirkt. Aber auch abseits der Bühne war er 
überall, wo er gebraucht wurde tatkräftig z.B. beim 
Bühnenbau zur Hilfe. Auch heute noch verfolgt Wal-
ter mit großem Interesse die Aktivitäten des Vereins.

Wir danken Walter für seinen großen Einsatz und 
wünschen ihm alles Gute und natürlich weiterhin 
Gesundheit und Zufriedenheit.

Herzlichen Dank auch für die nette Bewirtung bei der 
Übergabe der Ehrenurkunde.

Der Vorstand

Jürgen, Annette, Bettina und Petra

Walter Landenberger mit Ehrenurkunde

Walter in Aktion (Fryheit 1525)

Im Internet findet ihr uns unter:
www.weilemer-schuetzen.de oder bei Fragen einfach 
eine E-Mail an info@weilemer-schuetzen.de senden.

Kein Wirtschafts- und  
Trainingsbetrieb
Der Wirtschafts- und Trainings-
betrieb (Halle, Schießstände und 
Bogenplatz) ist bis auf weiteres 
untersagt. Wir bitten um euer Ver-
ständnis.
– Die Vorstandschaft –

Kontakt
Web: http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/Weilemer-

Schuetzen
E-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

für alle 
offen

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

  
Schützenverein  
Breitenstein e.V. 

Trainingszeiten und Öffnungszeiten
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir den 
Trainingsbetrieb erneut einstellen.
Das Team Gauri bietet während dieser Zeit alle Ge-
richte zum Mitnehmen an.
Die Gaststätte erreichen sie unter 
Tel. (0 70 31) 4 19 87 76

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag  ist Ruhetag
Mittwoch bis Freitags  17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag  11.30 bis 22.00 Uhr
Sonntag und Feiertage  10.30 bis 22.00 Uhr
Warme Küche  bis 21.30 Uhr

  
Schwäbischer Albverein 
OG Weil im Schönbuch

Liebe Wanderfreunde,
auf Grund der aktuellen Corona-Situation müs-
sen wir, schweren Herzens, alle Wanderungen und 
Veranstaltungen bis Ende November absagen. Wir 
haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mit-
gliedern und Gästen. Wir wollen niemanden einem 
unnötigen Risiko aussetzen. Die Gesundheit von 
uns allen ist am wichtigsten. Wir hoffen auf euer 
Verständnis und wünschen euch alles Gute und viel 
Gesundheit. Euer Vorstand

Nachruf
Der Schwäbische Albverein,  

OG Weil im Schönbuch, trauert um seinen 
langjährigen Vereinskameraden 

Reinhold Hiller 
Wir werden ihn in  

dankbarer Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Nachruf
Der Schwäbische Albverein,  

OG Weil im Schönbuch, trauert um seinen 
langjährigen Vereinskameraden 

Siegfried Weckenmann
Wir werden ihn in  

dankbarer Erinnerung behalten. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Hannelore  

und seinen Angehörigen.

Web:  www.sportvereinigung-weil.de
Postalisch:  SpVgg Weil im Schönbuch e.V. 

Postfach 11,  
71089 Weil im Schönbuch

oder:  Geschäftsstelle:  
Hauptstraße 83,   
71093 Weil im Schönbuch

e-mail: Geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
 Mo., Do. 18.00–20.00, Mi. 10.00–12.00 Uhr
 Telefon: (0 71 57) 5 34 98 53

  
Sportvereinigung  
Weil im Schönbuch e.V.

"Mehr Infos hier:"

Die SpVgg ausser Betrieb gesetzt
Liebe Mitglieder,
der Inzidenzwert und die drastisch angestiegenen 
Zahlen der Neuinfizierten veranlassten die Regie-
rung zur Prävention, einen Teil-Lockdown ab diesem 
Montag bis Ende des Monats zu erlassen.
Nach dem kurzen Durchschnaufen durch die Locke-
rungen ab Juni, den vielen Arbeitsstunden für die Er-
arbeitung von Hygienekonzepten für die sportlichen 
Angebote, hat das Virus doch wieder gewonnen mit 
der Folge, dass mit wenigen Ausnahmen alle Frei-
zeitsportarten ausgesetzt werden. Das bedeutet 
nicht nur für Sie Frust und Einschränkungen, auch 
für uns im Verein sind die kommenden Zeiten un-
gewiss:
– wie lange gilt dieser Ausnahmezustand?
–  ab wann dürfen in welcher Form wieder  

Sportangebote durchgeführt werden?
–  ab wann kann der Spielbetrieb wieder  

aufgenommen werden?
Neben den sportlichen Fragen stellen sich zum Jah-
resende auch die finanziellen Fragen. Bis jetzt sind 
wir gut über die Runden gekommen und konnten 
die fehlenden Einnahmen aus den abgesagten Ver-
bandsspielen, Wettbewerben und Veranstaltungen 
abfedern. Aber wie geht es weiter, wenn durch feh-
lende Angebote die Mitglieder wegbrechen?
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
bei all den Mitgliedern bedanken, die uns durch 
dieses nicht leichte Jahr treu begleitet haben, 
trotz Ungewissheit und Einschränkungen als 
Mitglied dem Verein beigetreten sind. Bitte halten 
Sie uns auch bei momentan nicht stattfindendem 
und dann voraussichtlich eingeschränktem An-
gebot weiterhin die Treue. Herzlichen Dank!
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Weil insbesondere in den kommenden „grauen Mo-
naten“ und in Pandemiezeiten Bewegung beson-
ders wichtig ist, bieten wir unsere WOHNZIMMER-
FITNESS als Ausgleich wieder an. Unsere Trainerin 
Karin von ProVit hat im Frühjahr mit ihren eigenen 
Fitness-Videos begonnen und jetzt fortgesetzt. 
Schaut mal rein und macht mit:

Karins Ganzkörper Workout Nr. 1
30 Minuten Kraft und Ausdauer
https://youtu.be/rekGky4HQfM

Karins Ganzkörper + Comedy-Workout Nr. 2
45 Minuten Kraft und Ausdauer zum Schwitzen
https://youtu.be/o4gZEP2S9AQ

Workout Nr. 3 am See mit Karin
Yoga und Pilates
https://youtu.be/rjYlJ8nFuqE

Karins Workout Nr. 4
Thaibo more
https://youtu.be/E1_U1UE0bDE

Und ganz neu:

Karins Workout Nr: 5
Rockn Robics
https://c.gmx.net/@334251265439569301/
LrYmc_B0T3actpv__TjtyA

Die Links zum Anklicken findet ihr auf unserer 
Homepage www.sportvereinigung-weil.de
Weitere Angebote für zu Hause während der Schließ-
zeit findet ihr auf der Homepage des Schwäbischen 
Turnerbundes (STB):

https://www.stb.de/corona/wohnzimmerfitness:

Zum Beispiel auf Instagram #MitPowerDurchCoro-
na Challenge:

„Wir möchten euch Inspirationen liefern, welche 
Übungen ihr ganz einfach zuhause machen könnt 
und haben dazu die 30 Tage #MitPowerDurchCo-
rona Challenge ins Leben gerufen. 30 Tage je drei 
Übungen pro Tag sind das Ziel. Die Übungen an den 
einzelnen Tagen sind nach Muskelgruppen aufge-
teilt. Alle Übungen findet ihr auf Instagram in den 
Story-Highlights.“

oder die

Kinderturn-App von der Kinderturnstiftung  
Baden-Württemberg
https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-  
app-gemeinsam-spielen-bewegen/

„Die kostenfreie „Kitu-App: Gemeinsam spielen 
und bewegen“ bringt Spaß, Spiel und Bewegung 
und stellt all unsere Muskeln auf die Probe. Beim 
gemeinsamen „Entengang“, „Berg-steigen“, 
„Frosch-hüpfen“ oder „Hampelmann“ machen 
kommen auch die Lachmuskeln nicht zu kurz“
Wir wünschen euch viel Spaß und Abwechslung 
beim Ausprobieren der Apps.

Kommt durch diese Ausnahmezeit und vor allem: 
Bleibt gesund!

Allen Kranken wünschen wir baldige Genesung.

Der Vorstand

Aktuelle Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle
Aktuell können wir aufgrund der vorgegebenen Re-
gelungen zu Corona nicht wie gewohnt geöffnet ha-
ben. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf

• per E-Mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung- 
weil.de oder per

• Telefon unter (0 71 57) 5 34 98 53  
(Geschäftsstelle mit Anrufbeantworter) oder 
Telefon (01 51) 4 63 46 97 29

Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie 
gesund!

  
  
Abteilung Badminton

Kein Training im 
November!
Da die Gemeinde auf-
grund der Corona-Pan-
demie die städtischen 
Freizeiteinrichtungen für 
November schließt, kann 
leider auch kein Badmin-
tontraining stattfinden.

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im Training!
Neu: Badminton Weil jetzt auch auf Instagram: bad-
minton_weil

  
  
Abteilung Turnen

Trainingsausfall!
Liebe Eltern, Liebe Turnerinnen und Turner,
aufgrund der aktuellen Situation müssen auch wir im 
November unseren Turnbetrieb einstellen. Wir wer-
den euch im Blättle und auch auf unserer Webseite 
auf dem laufenden halten.
Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns da-
rauf, euch alle hoffentlich im Dezember wieder im 
Training zu sehen.
Eure Trainer :)

Urkunden und Nadeln der Aktion 2019 und 2020
Da im Frühjahr nicht wie gewohnt die Sportabzei-
chen-Urkunden und Nadeln im Rahmen einer klei-
nen Abendveranstaltung im Rathaus stattfinden 
konnte, planen wir die Übergabe gemeinsam mit 
den Urkunden der laufenden Aktion 2020 Anfang 
des Jahres 2021. Den genauen Termin veröffentli-
chen wir rechtzeitig im Blättle.
Wer solange nicht warten kann, hat die Möglichkeit 
seine Urkunde und Nadel beiGisela Jantsch privat, 
nach vorheriger telefonischer Anmeldung (0 71 57) 
6 16 49 in Weil, Schulsteige 3 abzuholen.

Kontakt
Email-Adresse: www.turnen-weil1907@gmx.de.
Homepage: http://www.turnen-weil.de

  
  
Kindersportschule Schönbuch

www.kiss-schoenbuch.de
www.sportvereinigung-weil.de
KiSS-Leiterin Lisa Nadolny
Geschäftsstelle KSV Holzgerlingen e.V.
71088 Holzgerlingen, Erlachstraße 1
Telefon KiSS-mobil (01 51) 20 22 82 47
E-Mail: info@kiss-schoenbuch.de
Sprechstunden: 9.30 bis 12.30 Uhr außer dienstags
SpVgg Weil im Schönbuch e. V.
Ansprechpartnerin Gudrun Gebauer
Geschäftsstelle WiS, Hauptstr. 83
E-Mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Geöffnet: Mo. und Do.  18.00 bis 20.00 Uhr
Mi.  10.00 bis 12.00 Uhr

Internet: www.tennisclub-weil.de 
E-Mail: karlheinz.binder@tcweil.de

  
Tennisclub  
Weil im Schönbuch e.V.

Neue Corona Regeln

Eingeschränkter Hallenbetrieb

Inzwischen wurden die Verordnungen für den Ten-
nisbetrieb in der Halle präzisiert. Es ist zwar mit ei-
nigen Einschränkungen verbunden, aber immerhin 
können wir, wenn auch reduziert, weiter unseren 
Sport betreiben. Folgende Änderungen, neben den 
allgemeinen Corona Regeln, sind wichtig:

In der Halle dürfen nur noch Einzelspiele stattfinden. 
Doppelt sind nicht erlaubt, genauso jede Art von 
Mannschaftstraining. Solltet Ihr dazu noch Fragen 
haben so sind Eure Trainer bestens informiert und 
können Euch weiter helfen.

Duschen ist nach wie vor nicht erlaubt. Die Um-
kleideräume sind zum kurzen Umziehen offen, die 
Toiletten auch (wir wollen den Wald schonen!). in 
dem Vorraum und den Umkleiden herrscht absolute 
Maskenpflicht. Bitte achtet unbedingt auf den nöti-
gen Abstand! Das Gerät am Eingang lässt sich sehr 
bequem mit dem Fuß bedienen, dann macht es bitte 
auch. Nur durch das strikte Einhalten der Vorschrif-
ten können wir auf einen weiteren Betrieb hoffen.

Die jetzt geltenden Regeln sind an der Halle an-
geheftet. Ein Blick auf die Home Page lohnt sich 
immer, besonders in diesen Tagen, an denen sich 
schnell etwas ändern kann.

MiniMixed:

Nachdem die MiniMixed so oft angekündigt wurden, 
muss man leider auch die Absage mitteilen: sicher 
nicht sehr überraschend fällt das MiniMixed am  
15. November 2020 leider aus. Das nächste wäre 
dann am 13. Dezember 2020 und ob das dann statt-
findet oder auch ausfallen muss wird sich zeigen. 
Wir informieren Euch an dieser Stelle und selbstver-
ständlich auch auf der Home Page.

Bauarbeiten:

Wir bauen ja keinen Flughafen! Deshalb sieht das al-
les so aus, dass es wie geplant fertig werden wird. 
Die Innenräume sind schon sehr weit gekommen, 
die arbeiten so fleißig, dass man besser weit weg 
geht! Aber auch die Außenarbeiten schreiten unauf-
hörlich weiter. Inzwischen sind die Bagger am letz-
ten Platz angekommen. Auch wenn das Wetter zur-
zeit nicht optimal ist wird weiter heftig abgeräumt. 
Dazu ist auch die Bildergalerie auf unserer Home 
Page interessant und gibt einen guten Einblick in 
das Geschehen.

Immerhin schon auf dem letzten Platz. Mal sehen 
wie es weiter geht
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Ein Bagger kommt selten alleine!

  
VdK - Ortsverband  
Weil im Schönbuch

Hans-Josef Hotz neuer VdK-Landeschef –  
Thomas Schärer neuer Landesgeschäftsführer
Nach fast zehn Jahren gibt es einen Wechsel an 
der Spitze des Sozialverbands VdK Baden-Würt-
temberg. Hans-Josef Hotz (64) aus Mühlhausen/
Kraichgau wurde auf dem 18. VdK-Landesverband-
stag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hotz, der 
in den vergangenen 23 Jahren als hauptamtlicher 
VdK-Landesgeschäftsführer gewirkt hatte, trat die 
Nachfolge von Roland Sing (79) aus Leinfelden-Ech-
terdingen an. Sing hatte altershalber nicht mehr kan-
didiert. Er hatte den Südwest-VdK seit dem Frühjahr 
2011 geführt und teils in Personalunion auch als 
Vizepräsident des VdK Deutschland fungiert. Auf 
dem coronabedingt „abgespeckten“ Verbandstag 
im Oktober, in der Porsche-Arena, wurde Roland 
Sing im Beisein des stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Thomas Strobl (CDU) feierlich verabschiedet 
und zum Ehrenvorsitzenden des VdK Baden-Würt-
temberg ernannt. Neuer Landesgeschäftsführer in 
Stuttgart ist Thomas Schärer (57) aus Sigmaringen. 
Neu besetzt wurden auch die Posten des Bezirks-
verbandsvorsitzenden Nordwürttemberg (NW) und 
des Bezirksgeschäftsführers NW. Diese Ämter hat-
ten zuvor ebenfalls Roland Sing als Vorstand und 
Hans-Josef Hotz als Geschäftsführer ausgeübt. Sie 
wurden nun von Joachim Steck (57) aus Waiblingen 
und Stefan Pfeil (53) aus Mainhardt beerbt.
Günter Wolfsgruber
Ortsverbandsvorsitzender

Überörtliche Vereine

Lions-Club Böblingen-Schönbuch

Boulderwand der Böblinger Eduard-Mörike- 
Grundschule, das Leuchtturmprojekt des  
„1. Schönbuch Löwen“
Der amtierende Präsident des Lions Club Böblin-
gen-Schönbuch, Michael Bosch, sowie die Past-
präsidenten der Jahre 2019/20 Ulrike Rödl und 
2018/19 Thomas Leonhardt waren von Schulleite-
rin Sabine Vallon und der 1.Vorsitzenden des För-
dervereins Alexandra Traub in die Böblinger Edu-
ard-Mörike-Grundschule eingeladen worden, um die 
realisierte Boulderwand zu besichtigen.
Die Finanzierung war zu ca. einem Viertel der Bau-
summe vom Lions Club Böblingen-Schönbuch 
übernommen worden. So war 2019 das Budget für 
dieses nachhaltige Projekt komplett.
„Die Realisierung war die Herausforderung“, so 
Schulleiterin Sabine Vallon, „da die ursprünglich 
vorgesehene Befestigung direkt an der Fassade sta-
tisch nicht möglich war“.
„Umso mehr sind wir jetzt auf das tolle Ergebnis stolz 
und danken allen Sponsoren und der Stadt Böblin-
gen, die das gemeinsam ermöglicht haben“, strahlt 
die 1. Vorsitzende des Fördervereins Alexandra 
Traub, auch weil sich der Förderverein der Grund-
schule hierbei selbst stark finanziell engagiert hat.
Die Freude, „dass ein so wichtiges Projekt einen gu-
ten Abschluss gefunden hat, beflügelt unsere Arbeit im 
Lions Club Böblingen-Schönbuch auch in Zukunft“, 
so Past Präsident Thomas Leonhardt, in dessen 
Amtsjahr der „1. Schönbuch Löwe“ ausgelobt wurde.
Präsident Michael Bosch berichtet, dass „auch für 
den „3. Schönbuch Löwen 2021“ das Budget wie-
der bereit steht.“
Informationen zur Auslobung des „3. Schönbuch 
Löwen 2021“ unter: www.lions-bbs.de

Schulleiterin Sabine Vallon, Präsident Michael 
Bosch, 1.Vorsitzende Förderverein Grundschule 
Alexandra Traub, Past Präsidenten Ulrike Rödl und 
Thomas Leonhardt

Rheumaliga

Pausieren von unseren Terminen und Gruppen
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder,
auf Grund der aktuellen Situation mit dem Coro-
na-Virus werden ab 2. November 2020 unsere 
Termine, Gesprächsgruppen, Wasser- und Tro-
ckengymnastik bis auf weiteres geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Rücksicht auf ihre 
Mitmenschen.
Weitere Infos zu dem Thema Corona-Virus und 
Rheuma finden Sie unter:
https://www.rheuma-liga.de/aktuelles/detailansicht/
coronavirus-infos-fuer-menschen-mit-rheuma
Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Gesundheit
Ihr Sprecherrat der Rheuma-Liga Baden-Württem-
berg Arbeitsgemeinschaft Böblingen / Sindelfingen

Parteien

  
Freie Wählervereinigung 
Weil im Schönbuch

Wir haben für diesen Samstag unsere ordentliche 
Mitgliederversammlung geplant.
Diese müssen wir aufgrund der aktuellen Coro-
na-Lage leider absagen. Ein neuer Termin kann noch 
nicht festgesetzt werden.
Wir hoffen und wünschen, dass Sie alle gesund blei-
ben und dass sich die Lage in den nächsten Wochen 
wieder entspannen wird.
Wir alle können durch die Einhaltung von entspre-
chenden Verhaltensregeln auch unseren Teil dazu 
beitragen.
Die Vorstandschaft dankt für Ihr Verständnis.

Mitteilungsblatt  
Weil im Schönbuch
Erscheinungstag in der Regel Donnerstags.
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 genau, und Tag für Tag.
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